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Vorwort:

KINDERSCHUTZ im Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde und bei den Roten Falken Wien

Überall dort, wo Kinder und Jugendliche ihre Zeit verbringen, wo sie spielen, lernen und sich ausprobieren, gilt es, sie vor Gewalt, Ausbeutung, sexuellem Missbrauch, Machtmissbrauch und anderen Kindeswohl-Missständen zu schützen. Für uns Wiener Kinderfreunde sind daher klare Richtlinien und Handlungsanleitungen in unserem Alltag mit Kindern und Jugendlichen wichtig. 

Mit diesem Kinderschutz-Konzept setzen wir ein klares Zeichen und ein Signal dafür, dass unsere freizeitpädagogischen Angebote in jeder Betreuungssituation ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche sind und, dass die damit verbundene Haltung wirklich unabdingbar für die pädagogische als auch freizeitpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist. 

Kinderschutz-Konzepte gelten international bereits seit vielen Jahren als zentrales Qualitätsmerkmal für Organisationen und mit diesem Konzept haben auch wir nun unsere jahrelangen Bestrebungen dahin gehend sichtbar gemacht.
Fehler generell in einem herausfordernden Berufsfeld, wie dem der Kinder- und Jugendbetreuung auszuschließen, ist unrealistisch und kurzsichtig. Entscheidend für uns ist, dass es eine Kultur der Offenheit und Transparenz gibt, um etwaige grenzüberschreitende Situationen oder mögliches Fehlverhalten anzusprechen und künftig marginalisieren zu können. Das bedeutet, dass wir mit unserem Kinderschutz-Konzept das stetige Ziel verfolgen, eine klare Haltung gegenüber sämtlichen Formen von Gewalt verinnerlicht zu wissen und diese als verbindliche Selbstverpflichtung der Organisation und aller ihrer Mitarbeiter*innen zu verankern.  

Jede*r Mitarbeiter*in weiß über entsprechendes Reagieren im Falle einer Gefährdung Bescheid und kann damit die Kinder und Jugendlichen schützen. Mit dieser Haltung stärken wir die Kinder und Jugendlichen in ihrer Selbstständigkeit, in ihrer Selbstachtung und in der Vertretung ihrer Interessen und Bedürfnisse. Kinder und Jugendliche haben das Recht auf Sicherheit, Privatsphäre, Partizipation und einen achtungsvollen Umgang. 

Für das Thema „Kinderschutz“ gilt, dass wir dieses als Querschnittsthema auf jeder Organisationsebene und in allen (freizeit-)pädagogischen Bereichen, als auch in der Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten immer mit(be-)denken und unser gemeinsamer Weg das Ziel ist. 

Wir freuen uns darauf … denn Kinder, ihre Rechte und ihr Schutz liegen uns am Herzen.
Mag. (FH) Daniel Bohmann

     Christian Oxonitsch
                               Alexandra Fischer M.A.

Geschäftsführer


     Vorsitzender WKF

                                Geschäftsführerin
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1. Die Rechte der Kinder als unsere rechtliche Basis 
Ein Kind ist zuerst einmal ein Mensch. Das klingt banal, ist es aber – führt man sich die Menschheitsgeschichte vor Augen – bei Weitem nicht. Wenn wir davon ausgehen, dass – wie in der Europäischen Menschenrechtskonvention
 festgelegt – jeder Mensch gleich viel wert ist, dann bedeutet das, dass es kein Merkmal gibt, das einen Menschen von einem anderen Menschen in seiner prinzipiellen Gleichheit unterscheidet. Auch nicht das Alter.

Wurden Kinder früher als halbe Menschen oder als noch nicht fertige Menschen wahrgenommen, kann das heute so nicht mehr akzeptiert werden. Jeder Mensch ist von Geburt an gleich viel wert. Und dennoch haben Kinder (teilweise) andere Bedürfnisse als Erwachsene.

Dafür ist die Kinderrechtskonvention – das Übereinkommen über die Rechte des Kindes – zuständig, die 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) verabschiedet wurde und seit 1994 auch in Österreich gilt. Sie besagt im Wesentlichen, dass Kinder bis 18 Jahre geschützt, versorgt und gefördert, aber auch beteiligt werden müssen. Dabei muss die Individualität jedes Kindes berücksichtigt werden. Jedes Kind ist ein Subjekt mit eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen und kein Objekt, über das jemand anderes verfügen kann.

Bereits rund um die Gründung der Kinderfreunde 1908 waren Kinderrechte in Ansätzen Thema. Ellen Key, Maria Montessori und Janusz Korczak beschäftigten sich zu dieser Zeit neben anderen mit der Stellung des Kindes in der Gesellschaft und seiner Subjekthaftigkeit. Von Anfang an waren die drei Säulen der Kinderrechte „Schutz – Förderung – Teilhabe“ bereits Arbeitsfelder der Kinderfreunde. Seit dem Beschluss der UN-Kinderrechtskonvention von 1989 fühlen wir uns verpflichtet, die Idee und das Wissen über die Kinderrechte zu verbreiten, aber auch jedem einzelnen Kinderrecht in unserer Arbeit gerecht zu werden.

Die zwei grundlegenden „Kinderrechte“-Prinzipien, nämlich die „Vorrangigkeit des Kindeswohles“ und „Kinderrechte für ALLE Kinder“, können als Grundprinzipien der „Kinderfreunde“-Bewegung bezeichnet werden. Die Kernbotschaft der Kinderrechte – „Ich selbst bin Trägerin oder Träger von Rechten. Möchte ich sie akzeptiert wissen, muss ich sie auch allen anderen zugestehen“ – soll für jedes Kind, das in Kontakt mit den Kinderfreunden kommt, erfahrbar werden (aus: „Die Pädagogik der Kinderfreunde“ 
). Kein Kinderrecht ist wichtiger als das andere. Es kommt immer auf die individuelle Lebenssituation eines jungen Menschen an, welche Rechte gerade im Vordergrund stehen. Ebenso kann man die Schutzrechte nicht über die anderen Rechte stellen, auch wenn es klar sein sollte, dass eine gewisse Sicherheit im Leben notwendig ist, damit andere Bereiche wie Entfaltung und Beteiligung wirksam werden können. Und dennoch wäre das alleinige Bestreben nach Sicherheit für Kinder ein Beschneiden ihrer Rechte auf Entfaltung und Beteiligung. 

Das gemeinsame Ziel muss es also sein, dass alle Kinder und Jugendlichen bei uns Kinderfreund*innen einen sicheren Ort finden – egal, welches Angebot sie bei uns in Anspruch nehmen – und dass sie sich auf dieser Basis nach ihren Vorstellungen entfalten und sie gemeinsam mit anderen die Welt gestalten können.

2. Die Werte der Kinderfreunde als unsere ideologische Basis
Unsere „Kinderfreunde“-Werte begründen unsere Haltung, mit der wir Menschen und im Speziellen Kindern begegnen. In unserem Wertemanifest haben wir uns auf sechs Werte und ihre jeweilige Interpretation verständigt. In pädagogischer Hinsicht bedeuten diese sechs „Kinderfreunde“-Werte – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Vielfalt und Frieden – für uns Folgendes:
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 Eine Pädagogik der Freiheit will Rechte und Möglichkeiten für alle Kinder, damit sie selbstbestimmt ihre mit der Gemeinschaft abgestimmten Ziele verfolgen und umsetzen können. Jedes Kind braucht Möglichkeiten, aktiv zu sein, zu handeln, zu spielen und zu lernen. Dabei sind auch Erfahrungen mit Risiko notwendig, um über die eigenen Grenzen und die anderer hinaus Erfahrungen zu machen. Ein zu einseitiger Fokus auf den Schutz von Kindern kann ihre Entwicklung einschränken. Es gilt, die Balance zwischen Schutz und Risiko zu finden. Jedes Kind braucht die Freiheit, sich zu entfalten bei gleichzeitigem Schutz vor Bedrohung.
Freiheit im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass es notwendig ist, dass Kinder sich umfassend geschützt fühlen, ohne Angst, ohne Bedrohung, ohne existenzielle Entbehrungen, um Freiheit erleben und auskosten zu können. Ein Kind, das sicher ist, kann sich frei entfalten.
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 Eine Pädagogik der Gleichheit bedeutet, dass bei uns jedes Kind – ungeachtet irgendwelcher Eigenschaften – gleichwertig und „gleichwürdig“ ist. Der dänische Familientherapeut Jesper Juul hat diesen ungewöhnlichen Begriff von der „Gleichwürdigkeit“ geprägt. Er meint damit, dass einerseits alle als Menschen von gleichem Wert sind und andererseits, dass in gleichwürdigen Beziehungen alle Beteiligten unabhängig von Geschlecht, Alter usw. gleich ernst genommen werden. Diese Form der Gleichheit in der Pädagogik ist für uns zentral, weil wir uns schlussendlich alle ergänzen und an derselben Idee mit vielen vielfältigen Lösungen arbeiten.
Jedes Kind ist gleich viel wert. Gleichheit im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass es JEDEM Kind zusteht, sich sicher fühlen zu können. Die Anerkennung der Tatsache, dass Kinder gleichberechtigt mit Erwachsenen sind, bedeutet auch, die gleichen Maßstäbe im Umgang miteinander anzuwenden.
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 Eine Pädagogik der Gerechtigkeit bedeutet – aufbauend auf der Gleichheit und unter Berücksichtigung der Vielfalt –, dass jedes Kind in seiner Individualität unterschiedliche Dinge braucht, um sich ideal entwickeln und umfassend handlungsfähig werden zu können. Durch Gerechtigkeit schaffende Maßnahmen sollen unterschiedliche Bedingungen und Möglichkeiten ausgeglichen werden, sodass jeder Mensch sich nach seiner Vorstellung entfalten kann.
Jedes Kind hat das Recht auf die gleichen Chancen. Gerechtigkeit im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass unsere Welt und unsere Gesellschaft für verschiedene Kinder unterschiedliche Risiken bereithalten.
Es muss unser Bestreben sein, jedes Kind umfassend zu schützen, egal mit welchen Voraussetzungen es ins Leben startet und unter welchen Bedingungen es lebt.
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WAS KINDER BRAUCHEN

Wir Kinderfreunde kimpfen fir ein gutes Leben fiir alle kleinen und groflen Menschen.
Dafiir brauchen Kinder Halt im familidren Umfeld, Bildung, durch die sie sich entfalten

konnen und Erwachsene, die ihnen helfen hand|ungsF§higund solidarisch zu sein. #reMekinder



 Im Sinne der Pädagogik der Solidarität sorgt die Gemeinschaft dafür, dass sich jedes Individuum entwickeln kann – die Gemeinschaft ist immer dann solidarisch zur Stelle, wenn ein Mitglied sie braucht. Es geht auch darum, immer dann zu handeln und aktiv zu werden, wenn Kinder in irgendeiner Form bedroht oder eingeschränkt werden und die Unterstützung und Hilfe anderer brauchen. Das trifft voraussichtlich jeden Menschen im Laufe seines Lebens an unterschiedlichen Stellen und zu verschiedenen Zeitpunkten.
Jedes Kind bekommt die Unterstützung, die es braucht. Solidarität im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass wir besondere Aufmerksamkeit für jene Kinder aufbringen, die besonders gefährdet sind. Wir stellen uns an die Seite jener, die besonderen Schutz brauchen. Gleichzeitig fordern wir aber auch die gesellschaftliche Verantwortung ein. Wir bekämpfen jene Strukturen, die Menschen ausgrenzen, entrechten und/oder in Abhängigkeit drängen.
[image: image6.png]CREIRET




 Eine Pädagogik der Vielfalt beachtet, dass kein Mensch wie der andere ist, und genau das ist gut! Jedes Kind ist gleich viel wert und ist „gleichwürdig“! Jedes Kind ist aber auch einzigartig und hat sein eigenes Potenzial. Es ist unsere Aufgabe, alle gesellschaftlichen und damit auch pädagogischen Strukturen inklusiv – also ohne jemanden auszuschließen und auszugrenzen – zu gestalten. Entwicklungsmöglichkeiten der einzelnen Individuen brauchen sowohl die Gleichheit als auch die Beachtung der Unterschiedlichkeiten in der Gemeinschaft.
Jedes Kind hat sein ganz individuelles und wertvolles Potenzial. Vielfalt im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass es individuell unterschiedlich ist, was ein Kind braucht, um sich sicher zu fühlen. Jeder Mensch hat ein Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, aber was für die eine gerade reicht, kann für den anderen zu viel sein. Manche Kinder brauchen gerade mehr Abenteuer und Risiko für ihre Entwicklung, andere wiederum besonderen Halt und Schutz.
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 Eine Pädagogik des Friedens achtet darauf, dass Kinder jene Sicherheit vorfinden, die notwendig ist, um sich zu entfalten, um aktiv werden und handeln zu können. Das trifft im Kleinen für jedes Kinderzimmer zu und reicht bis hin zur globalen Dimension und zu der Idee, dass kein Kind in einer Kriegs- oder Gewaltsituation leben soll. Gerade heutzutage wird deutlich, dass der Kampf gegen Gewalt, Militarisierung und Krieg nach wie vor eine zentrale Aufgabe der Kinderfreunde ist. Das Erlernen vom Umgang mit Konflikten und von konstruktiven Lösungsstrategien ist uns ein wichtiges Anliegen und Ziel gleichermaßen.
Jedes Kind braucht Frieden, Liebe und Sicherheit. Frieden im Zeichen des Kinderschutzes bedeutet, dass wir jedem Kind ein Aufwachsen frei von Gewalt und Bedrohung wünschen. Nur so kann es sich entfalten und sich aktiv in die Gestaltung der Welt einbringen. Eine friedliche, wohlwollende, freundschaftliche Atmosphäre bei all unseren Angeboten ist das gemeinsame Ziel aller Kinderfreund*innen.
3. Halten – Entfalten – Gestalten. 
 Unsere Idee davon, was alle Kinder brauchen.
Wir Kinderfreunde arbeiten seit unserer Gründung 1908 daran, dass alle Kinder ein gutes Leben führen können. Es ist das, was uns alle verbindet – sozusagen unser Herzschlag, den alle Kinderfreund*innen auf die gleiche Art und Weise spüren. Dass wir uns schon so lange mit Kindern, Jugendlichen, Familien und ihren Bedürfnissen beschäftigen und ihnen zuhören, macht es uns möglich, ein Bild davon zu haben, was ein gutes Leben ausmacht – woran es Kindern fehlt, was sie bedrückt und wovon sie träumen. Unser Bild ist klar und deutlich. So deutlich, dass wir es ganz einfach in Worte fassen und beschreiben können.

3.1 Kinder brauchen Halt
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Es geht erstens darum, dass Kinder in ihrem Umfeld den Halt, die Geborgenheit und die Sicherheit spüren, die sie brauchen. Dass sie einen Rückzugsort haben, an dem sie so sein können, wie sie sind – an dem sie keine Angst haben müssen, sie Liebe spüren und partnerschaftliches Zusammenleben erleben. Dieses Sicherheitsgefühl ist die Basis dafür, aktiv werden zu können.

3.2 Kinder müssen sich entfalten können
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 Kinder brauchen zweitens neben einem umfassenden Wohlbefinden außerdem die Möglichkeit, sich nach ihren eigenen Ideen, Wünschen und Vorlieben entfalten zu können. Kinder lernen durch Begeisterung und beschäftigen sich besonders mit dem, was sie am meisten interessiert. Es ist die Aufgabe von Bildungseinrichtungen und Freizeitangeboten, sie dabei zu unterstützen und zu begleiten und ihnen den Raum zu geben, den sie dafür brauchen.

3.3 Kinder brauchen die Möglichkeit zur Gestaltung
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Zu einem guten Leben gehört drittens die Möglichkeit, sein eigenes Leben gestalten zu können: sich als Teil der Gesellschaft zu verstehen und gemeinsam mit anderen handlungsfähig zu sein – sich an Prozessen und Entwicklungen zu beteiligen und mitreden zu können, vor allem dann, wenn es einen selbst betrifft.

Mitzugestalten, sich aktiv beim Planen von Veranstaltungen, Räumen und Aktivitäten einzubringen, ist zudem der beste Schutz davor, etwas Unangenehmes zu erleiden! Wichtig ist uns Kinderfreund*innen, dass Kinder alle drei Bereiche „Halten – Entfalten – Gestalten“ gleichermaßen erfüllend erleben.
Sprich: Kinder lediglich zu schützen, ist bedrohlich für sie. Sie müssen sich auch entfalten können. Kindern alle Entscheidungen zu übertragen, wird sie überfordern. Sie müssen auch einen geschützten Rahmen erhalten. Kinder können nur gesund und glücklich aufwachsen, wenn sie sich sicher fühlen, sich entfalten und auch mitgestalten können.
Im Zeichen des Kinderschutzes muss entlang der kindlichen Bedürfnisse analysiert und eingeschätzt werden, wo Handlungsbedarf besteht:

· Bedürfnisse körperlicher Art, wie Trinken, Essen, Schlafen

· Bedürfnis nach Nähe und Distanz 
· Bedürfnis nach Schutz vor Gefahren, vor Gewalt, Krankheiten, vor dem Wetter (Kälte, Hitze, Nässe)
· Bedürfnis nach Verständnis, Dialog, Verständigung, Aufmerksamkeit, Empathie

· Bedürfnis nach Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft

· Bedürfnis nach Wertschätzung

· Anerkennung als seelisch und körperlich wertvoller autonomer Mensch

· Bedürfnis nach bindungsfähigen Beziehungen

· Bedürfnis nach Anregung, Spiel und Leistung

· Förderung der natürlichen Neugierde

· Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit

· Unterstützung bei der eigenständigen Durchsetzung und Verwirklichung von Zielen, aber auch bei der aktiven Bewältigung von Lebensängsten und Lebenskrisen

· Unterstützung bei der Entwicklung und Erprobung eines Selbstkonzepts

· Bedürfnis nach geistiger Anregung

· Bedürfnis nach philosophischer, spiritueller Auseinandersetzung mit sich und der Welt 

· Bedürfnis nach sozialen Kontakten

· Bedürfnisse nach Kreativität Bedürfnis nach Sexualität

· Bedürfnis nach kultureller Auseinandersetzung
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 Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, vielmehr kann sie als Grundlage bei einer individuellen Risikoanalyse herangezogen werden (siehe auch Kap. 5.8 „Die Risikoanalyse“).
4. Gewaltschutz in Österreich
4.1 Entwicklung des Kinderschutzes
Seit 1989 – dem Jahr, in dem die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde – ist in Österreich der Einsatz jeglicher Form von Gewalt in der Erziehung verboten – nicht nur in der Familie, sondern auch in Schule, Kindergarten und weiteren (freizeit-)pädagogischen Einrichtungen (vgl. KIJA o. J.).
„… Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und möglich sollen die Eltern die Obsorge einvernehmlich wahrnehmen“ (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch § 137).
22 Jahre später wird das Recht der Kinder auf Schutz vor jeder Form von Gewalt, Misshandlung, Vernachlässigung, sexuellem Missbrauch oder Ausbeutung erweitert und ist seitdem auch in der Bundesverfassung der Republik Österreich niedergeschrieben. Zur selben Zeit – im Jahr 2011 – wird das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder beschlossen, in dem auch der bereits genannte Schutz vor Gewalt und weitere Rechte der Kinder festgehalten werden (vgl. Netzwerk Kinderrechte o. J.).

Fünf Jahre darauf folgt eine weitere Erweiterung des Kinderschutzes: Cybermobbing unter der Definition „Fortgesetzte Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems“ wird im Strafgesetzbuch verankert und ist seit Beginn 2016 strafbar (BMDW o. J.).

Es zeigt, dass Kinderschutz kein Thema ist, das jemals fertig verhandelt ist oder in Ruhe gelassen werden kann, denn Kinderschutz ist ein Prozess, der stetig überarbeitet, überwacht und erweitert werden muss.

4.2 Gewaltverbot in Österreich
Die folgenden gesetzlichen Errungenschaften bilden die rechtliche Basis des Kinderschutzes. Auch wenn gewaltsame Übergriffe vermehrt im privaten Raum erfolgen, muss der Staat eine Schutzpflicht übernehmen, er muss Übergriffe verhindern, über das Recht auf Schutz aufklären und Täter*innen in die Verantwortung nehmen.

Es ist das Ziel, ein schützendes und stärkendes Lebensumfeld für Kinder zu schaffen. Dies kann nicht nur durch die im nächsten Abschnitt genannte rechtliche Verankerung erfolgen, sondern muss durch eine Vernetzung verschiedener Akteur*innen gewährleistet werden. Die gesetzliche Meldepflicht bei begründetem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung soll die Zusammenarbeit zwischen Familie, der Kinder- und Jugendhilfe, dem Gesundheitswesen, den Bildungs- sowie Freizeiteinrichtungen und der Polizei sicherstellen.
4.3 Rechtliche Grundlagen
Das Recht des Kindes auf Schutz vor jeglicher Form von Gewalt ist sowohl auf globaler und nationaler als auch in Österreich auf regionaler Ebene in verschiedenen Gesetzestexten verankert. Für den Gewaltschutz in Österreich insbesondere relevant und leitend sind folgende Gesetzesmaterien (vgl. Netzwerk Kinderrechte o. J.):
· Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern vom 20. 1. 2011:
Verfassungsgesetzlich verankert sind darin insbesondere das Recht auf eine gewaltfreie Kindheit (Art. 5), das Recht des Kindes auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in seinen eigenen Angelegenheiten und das für die gesamte Rechts- und Sozialordnung geltende Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip (Art. 1).
· Europäische Menschenrechtskonvention

· Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Im AGBG können weitere Grundlagen zum Gewaltverbot und zum niedergeschriebenen 
Kindeswohl gefunden werden: AGBG § 137 Gewaltverbot und AGBG § 138 Kindeswohl. 

· Kinder- und Jugendhilfegesetz des Bundes und der Bundesländer (Gefährdungsmeldung, Hilfeplanung) 
Bundesgesetz über die Grundsätze für Hilfen für Familien und Erziehungshilfen für Kinder und Jugendliche (Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013) inklusive § 37 Meldepflicht (Mitteilungspflicht „trifft auch auf Personen, die freiberuflich die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernehmen, sowie Angehörige gesetzlich geregelter Gesundheitsberufe“
; bei Verdacht der Kindeswohlgefährdung)
· Gewaltschutzgesetze (Wegweisung, Betretungsverbot, einstweilige Verfügung)
· Strafrecht (zum Beispiel Körperverletzung, sexueller Missbrauch, Zwangsverheiratung)
1. Abschnitt „Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben“ / 10. Abschnitt „Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“ – insbesondere relevant §§ 206; 207; 207a; 207b; 208; 208a; 212; 214 und 215a sowie auch § 220b, Tätigkeitsverbot
· Kindschaftsrecht (Kindeswohl und Gewaltverbot)
Diese Gesetze schützen aktuell etwa mehr als 1,7 Millionen Kinder (0 bis 19 Jahre, Stand: Jänner 2020) in Österreich.
 
Zentrale Grundlage für die Arbeit der Wiener Kinderfreunde sind das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskonvention) sowie seine Zusatzprotokolle (über Kinder in bewaffneten Konflikten 2002 / betreffend Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie 2002 / zum Individualbeschwerdeverfahren 2014). 

Für den österreichischen Kontext sind insbesondere das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern (kurz: BVG Kinderrechte) 2011 und das Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 relevant. Den zentralen rechtlichen Rahmen betreffend Gewalt und sexueller Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen sowie anderer Kinderrechtsverletzungen bildet das österreichische Strafgesetzbuch (StGB) und hier insbesondere der 10. Abschnitt „Strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“. 

Wie so oft muss uns allen jedoch bewusst sein, dass zusätzlich zu den rechtlichen Grundlagen das Wissen um die Rechte von Kindern und Jugendlichen und ihre Einhaltung und Umsetzung schlussendlich der allerbeste Kinderschutz sind. 

4.4 Definitionen von Gewalt 

Gewalt gegen Kinder umfasst alle Formen von Gewalt gegen Menschen unter 18 Jahren. Diese Definition reicht von physischer über psychische, emotionale Gewalt bis hin zu Vernachlässigung und struktureller Gewalt. Gewalt gegen Kinder ist ein globales Problem, dahin gehende Schätzungen zu ihrer Dimension variieren und hängen stark von den jeweils (oft uneinheitlich) verwendeten Definitionen ab. Gewalt verletzt die Rechte des Kindes auf körperliche und psychische Integrität. Gewalt gegen Kinder tritt in unterschiedlichsten Formen und Situationen auf und steht in der Regel mit Machtungleichgewicht und Abhängigkeiten in Zusammenhang. Sie kann durch Erwachsene erfolgen, aber auch durch Kinder gegenüber anderen Kindern; sie kann sich im Internet, beziehungsweise in den sozialen Medien manifestieren, beziehungsweise über das Internet angebahnt werden (z.B. Grooming) – es schließt auch Gewalt von Kindern an sich selbst mit ein. Vielfach sind Kinder mehrfachen Formen von Gewalt – auch gleichzeitig – ausgesetzt, teilweise auch in Verbindung mit Ausbeutung von Kindern (Kinderhandel) und mit erhöhtem Risiko bei bestimmten Gruppen von Kindern, zum Beispiel unbegleitete geflüchtete Minderjährige, Mädchen oder Kinder mit Behinderungen.


Unzureichende Umsetzung des Gewaltverbots, mangelndes Monitoring und fehlender Rechtsschutz können zu struktureller beziehungsweise institutioneller Gewalt gegen Kinder führen (WHO 2020). Weltweit haben schätzungsweise bis zu eine Milliarde Kinder im Alter von zwei bis 17 Jahren im vergangenen Jahr körperliche, sexuelle oder emotionale Gewalt oder Vernachlässigung erfahren. Ein Teil der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ (2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet) besteht darin, „Missbrauch, Ausbeutung, Menschenhandel und alle Formen von Gewalt gegen und Folter von Kindern zu beenden“ (WHO 2020).

Obwohl Gewalt – wie bereits zuvor erwähnt – unterschiedlich definiert wird, haben wir hier dennoch einen Versuch gestartet, sie in ihrer ganzen Dimension zu fassen. Die nachfolgenden Definitionen stammen – wenn nicht anders gekennzeichnet – aus verschiedenen Literaturnachweisen (BMAFJ 2020 a, b; Netzwerk Kinderrechte b o. J.; ECPAT o. J.; WHO 2020).
· Körperliche Gewalt ist vielfältig. Es handelt sich um die tatsächliche und potenzielle Körperverletzung oder bei schutzbedürftigen Personen um das Versäumnis, sie vor Körperverletzung zu schützen. Im Allgemeinen kann es definiert werden als: vorsätzliche Anwendung körperlicher Gewalt zum Nachteil des Kindes, unabhängig von der Intensität der Kraft.

· Psychische und emotionale Gewalt ist schwieriger zu identifizieren als körperlicher Missbrauch. Sie ist daher weniger Gegenstand von Forschung und öffentlicher Diskussion. Dazu gehören das Zurückhalten eines dem Alter des Kindes angemessenen Umfelds und die mangelnde Förderung der Entwicklung des Kindes sowie anhaltender oder schwerwiegender verbaler Missbrauch oder die Ablehnung mit negativen Auswirkungen auf die geistige Entwicklung oder das Verhalten eines Kindes.


Formen der Gewalt durch psychischen oder emotionalen Druck, einschließlich Isolation und sozialer Gewalt, zielen darauf ab, die betroffene Person zu isolieren. Bei Kindern umfasst dieser Bereich den Entzug der Liebe. Bedrohungen, Zwang und Angst sind ebenso häufige Formen psychischer Gewalt. Beleidigungen, Abwertungen und Diffamierungen zerstören das Selbstwertgefühl und die geistige Gesundheit des Opfers. Mit der Zeit wird der Glaube an den eigenen Wert, die eigene Identität und die eigenen Gefühle, an die Rechte oder die Wahlfreiheit zerstört. Auch das öffentliche, beleidigende und abfällige Äußern über eine Person oder das Lächerlich machen gehören dazu. 
· Vernachlässigung beginnt, sobald einem Kind die Grundversorgung für seine körperliche und psychosoziale Entwicklung entzogen wird – zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Kleidung, Unterkunft, Bildung usw. 
· Sexuelle oder sexualisierte Gewalt umfasst nicht einvernehmlich abgeschlossenen oder versuchten sexuellen Kontakt und sexuelle Handlungen ohne Kontakt (wie Voyeurismus oder sexuelle Belästigung). Es umfasst des Weiteren sexuelle Handlungen gegen jemanden, der nicht zustimmen oder ablehnen kann. Darunter fallen auch die tatsächliche oder angedrohte sexuell motivierte Aktion oder Berührung eines Kindes, d.h. sämtliche Formen sexueller Aktivitäten wie unsittliche Berührungen, Geschlechtsverkehr, das Zeigen von pornografischem Material etc.
· Sexueller Missbrauch ist immer Machtmissbrauch. Kinder können sich aufgrund ihrer körperlichen, geistigen, emotionalen und sozialen Entwicklung noch nicht gegen Übergriffe von Erwachsenen zur Wehr setzen. Es ist ihnen unmöglich, die Tragweite von Handlungen zu erfassen oder diesen voll bewusst zuzustimmen (d.h., auch wenn ein*e Täter*in sich die Zustimmung seines*ihres Opfers einholt, ist seine*ihre Handlung strafwürdig).

· Strukturelle Gewalt beginnt nicht mit einer Handlung, sondern ist in das soziale System integriert. Es manifestiert sich in ungleichen Machtverhältnissen und folglich in ungleichen Lebenschancen für Menschen aufgrund ihres Geschlechts, Alters, kulturellen Hintergrunds, ihrer Beeinträchtigung(en) oder ihres Lebensstils. Strukturelle Gewalt versteckt sich oft in starren Abläufen und internen Regeln, beispielsweise in Bestimmungen wie „Alle Kinder müssen zu Mittag schlafen“ etc.
4.4.1 Zusätzliche Formen von Gewalt
· Geschlechtsspezifische Gewalt: Wenn Gewalt aufgrund des biologischen Geschlechts oder der Geschlechtsidentität gegen Kinder gerichtet ist, kann jede dieser Arten von Gewalt auch geschlechtsspezifische Gewalt darstellen.
· Mobbing: Heinz Leymann beschrieb Mobbing als „negative kommunikative Handlungen, die gegen eine Person gerichtet sind (von einer oder mehreren anderen) und die sehr oft oder über einen längeren Zeitraum hinaus vorkommen und damit die Beziehung zwischen Täter und Opfer kennzeichnen“ (Leymann 1993: 21).
· Häusliche Gewalt liegt vor, wenn Personen innerhalb einer bestehenden oder aufgelösten familiären oder eheähnlichen partnerschaftlichen Beziehung Gewalt ausüben oder androhen. Von häuslicher Gewalt sind auch Kinder und Jugendliche betroffen. Häusliche Gewalt umfasst körperliche, sexuelle, psychische und auch wirtschaftliche Formen von Gewalt (siehe Menschenrechte Schweiz 2016).
· Schädliche Praktiken, manchmal als „traditionsbedingte“ Formen von Gewalt bezeichnet, umfassen etwa bestimmte Züchtigungspraktiken, weibliche Genitalverstümmelung, Kinderehen/Zwangsverheiratung sowie Gewalttaten „im Namen der Ehre“. 
· Als Kinderhandel gilt gemäß „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels“ „die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen (…) zum Zweck der Ausbeutung“ (BGBL. III 2005: 3). „Dies geschieht zumeist durch ‚die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit‘. Vielfach werden Kinder ihren Eltern/Obsorgeberechtigten einfach ‚abgekauft‘. Bei Kindern handelt es sich auch dann um Menschenhandel, wenn keines der genannten Druckmittel angewandt wurde. Eine allfällige ‚Einwilligung‘ des Kindes oder der Obsorgeberechtigten ist nicht relevant“ (BMAFJ: Definition von Menschen- und Kinderhandel 2020).
5. Unsere Maßnahmen zur Prävention von Gewalt bei freizeitpädagogischen Angeboten
 
Dieses Kinderschutz-Konzept trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche
 vor Gewalt, Missbrauch und Misshandlungen im Rahmen der von uns durchgeführten bzw. betreuten Aktivitäten geschützt sind. Die Kinderfreunde Wien sind gefordert, Strukturen und präventive Maßnahmen zu etablieren, um den Kinderschutz und seine Sicherstellung zu gewährleisten. 

5.1 Strukturelle Rahmenbedingungen für den Kinderschutz im Überblick
Unsere strukturelle Präventionsarbeit zieht sich wie ein roter Faden durch alle personellen Bereiche und so sorgen folgende Rahmenbedingungen für einen bestmöglichen Kinderschutz bei den Wiener Kinderfreunden:

· Verpflichtende Kinderschutz- Schulung 

· Ein*e Kinderschutz-Beauftragte*r, die/der für die Einhaltung und Weiterentwicklung der Kinderschutzmaßnahmen sorgt und als Ansprechperson fungiert
· Vorlage der Strafregisterbescheinigung für Kinder- und Jugendfürsorge
· Unterschreiben und Verinnerlichen der Selbstverpflichtungserklärung 

· Gelebte Feedback-Kultur 
5.1.1 Standards zur Kooperation und Kommunikation mit Medien

Bei der Herstellung und Verbreitung von Inhalten in (Sozialen) Medien berücksichtigen die Wiener Kinderfreunde, sowie die Roten Falken Wien, die Standards des Schutzkonzepts, wahren die Würde der Kinder und schützen ihre Identität. 
5.1.2 Datenschutz und Recht am eigenen Bild 

Betreffend Aufnahmen von Fotos/Videos oder die Anforderung von persönlichen Informationen über das Leben von Kindern, die in Materialien (wie öffentlichen Jahresberichten, Projektberichten oder in der Medienarbeit) unserer Organisation verwendet werden, sowie jede weitere Form der Datenverarbeitung müssen die Standards der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten werden.
Wenn die*der Minderjährige unter 14 Jahre alt ist, ist zusätzlich zur schriftlichen Einwilligung vom Kind, zwingend die schriftliche Einwilligung der Obsorgeberechtigten nötig. Wenn die*der Minderjährige über 14 Jahre alt ist, reicht die schriftliche Einwilligung der*des Jugendlichen aus, die Zustimmung der*des Obsorgeberechtigten ist laut DSGVO dann nicht erforderlich.

5.2 Verhaltensampel
	Dieses Verhalten ist inakzeptabel:
	· Intim angreifen 

· Intimsphäre missachten 

· Zwingen 

· Schlagen 

· Strafen 

· Angst machen 

· Ohne Begleitmaßnahme sozial ausschließen 

· Vorführen 

· Nicht beachten 

· Diskriminieren 

· Bloßstellen 

· Lächerlich machen 

· Zwicken

· Verletzen (fest anpacken, am Arm ziehen, auf die Finger hauen usw.)
	· Psychisch misshandeln

· Herabsetzend über Kinder und Obsorgeberechtigte sprechen 

· Stoßen

· Isolieren/Fesseln/Einsperren 

· Schütteln 

· Vertrauen brechen 

· Bewusst die Aufsichtspflicht verletzen

· Mangelnde Einsicht 

· Konstantes Fehlverhalten

· Küssen, Streicheln

· Beschimpfen

· Filme mit grenzverletzenden Inhalten konsumieren

· Fotos von Kindern ohne Einwilligung verbreiten

· Sexualisierte Sprache verwenden


Diese Verhaltensampel
 – als zentraler Bestandteil unseres Kinderschutz-Konzepts – dient als Grundlage für die Selbstverpflichtungserklärung und für unsere pädagogische Arbeit. Sie definiert weiters, welches Verhalten wünschenswert, tolerabel bzw. inakzeptabel für uns als Verein ist.

	Dieses Verhalten ist pädagogisch kritisch und für die Entwicklung nicht förderlich:
	· Auslachen, schadenfroh sein

· Sich belustigend bzw. ironisch äußern 

· Regeln willkürlich ändern 

· Keine Regeln festlegen 

· Überforderung/Unterforderung 

· Sich (als Erwachsene*r) autoritär verhalten 

· Nicht ausreden lassen

· Verabredungen nicht einhalten

· Festhalten 
	· Stigmatisieren 

· Ständig loben und belohnen

· Bewusst wegschauen

· Anschnauzen 

· Sichtbar körperlich angespannt sein gepaart mit Aggression 

· Regeln werden von den Erwachsenen nicht eingehalten 

· Unsicher handeln



	
	Diese aufgezählten Verhaltensweisen können im Alltag passieren, müssen jedoch reflektiert werden: Warum sind sie passiert? 
Insbesondere folgende grundlegende Aspekte erfordern eine Selbstreflexion: 
Welches Verhalten bringt mich auf die Palme? Wo sind meine eigenen Grenzen? 
Hierbei unterstützt die Methode des Kollegialen Gesprächs bzw. das Ansprechen einer Vertrauensperson.

	Dieses Verhalten ist pädagogisch richtig:
	· Positive Grundhaltung

· Ressourcenorientiert arbeiten 

· Verlässliche Strukturen etablieren

· Positives Menschenbild verankern 

· Den Gefühlen der Kinder Raum geben 

· Trauer zulassen 

· Flexibel reagieren bzw. sein (Themen spontan aufgreifen, bei Streit /Unstimmigkeiten vermitteln / Streit schlichten)  

· Sich regelkonform verhalten

· Konsequent sein 

· Verständnisvoll sein 

· Adäquates Distanz- und Näheverhältnis

· Kinder, Jugendliche und Obsorgeberechtigte wertschätzen 

· Empathie verbalisieren gepaart mit Körpersprache und Herzlichkeit 

· Ausgeglichenheit 

· Freundlichkeit 

· Sich partnerschaftlich verhalten 

· Hilfe zur Selbsthilfe anbieten

· Verlässlichkeit 
	· Aufmerksam zuhören 

· Jedes Thema ernst nehmen
· Angemessenes Lob aussprechen können 

· Vorbildliche Sprache verwenden 

· Integrität des Kindes achten
· Auf eigene gewaltfreie Kommunikation achten

· Ehrlichkeit 

· Authentisch sein 

· Transparenz 

· Echtheit 

· Unvoreingenommenheit 

· Fairness 

· Gerechtigkeit 

· Begeisterungsfähigkeit 

· Selbstreflexion 

· Nichts persönlich nehmen 

· Kindern auf Augenhöhe begegnen

· Impulse geben




5.3 Selbstverpflichtungserklärung (Verhaltensnormen) 
Die Wiener Kinderfreunde verpflichten sich – im Rahmen ihrer Selbstverpflichtungserkärung – dazu, den Schutz von Kindern innerhalb des Vereins sowie bei Veranstaltungen und bei Projekten, die einen direkten Zugang zu Kindern zur Folge haben, zu gewährleisten. 

Zielsetzung der Verhaltensnormen zum Umgang mit Kindern ist es, dass unsere Mitarbeitenden eine gemeinsame Verantwortung für die Sicherheit von Kindern über- sowie wahrnehmen und sich der Tragweite ihrer Funktion als Freizeitpädagog*innen bewusst sind. Mit dem Unterschreiben der Verhaltensnormen im Rahmen der Selbstverpflichtungserklärung verpflichtet sich die*der Unterzeichnende, aktiv dazu beizutragen, ein für Kinder sicheres Umfeld aufzubauen und dieses zu wahren. 

Die Arbeit mit Kindern lebt durch vertrauensvolle Beziehungen von Menschen untereinander. Durch diese Beziehungen wollen wir Kindern und Jugendlichen Selbstbewusstsein vermitteln, ihre Identität stärken und sie befähigen, eine gesunde Beziehung zu sich selbst und zu anderen zu entwickeln und zu leben. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in die Beziehung zu anderen Menschen soll gestärkt werden.

Wir bieten ihnen Lebensräume, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Dies sollen geschützte Orte sein, in denen Kinder sich angenommen und sicher fühlen. Vertrauensvolle Beziehungen sind nur in einem Umfeld möglich, das frei von körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt gestaltet ist.

Aus diesem Grund halte ich mich an folgende Grundsätze:
1. Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, damit Kinder bei unseren Betreuungen vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt bewahrt werden.

2. Ich halte mich an die gesetzlichen Vorschriften und verpflichte mich, das pädagogische Leitbild der Wiener Kinderfreunde einzuhalten.

3. Ich bin bereit eine Strafregisterbescheinigung vorzulegen.

4. Ich respektiere die Gefühle der Kinder. Ich nehme die individuellen Grenzsetzungen und die Intimsphäre der mir anvertrauten Kinder wahr und ernst. Ich erkenne an, dass jeder Mensch ein Individuum mit eigener Persönlichkeit ist. Ich respektiere die Kinder und ihre Würde und bringe ihnen Wertschätzung und Vertrauen entgegen.

5. Ich gestalte die Beziehungen zu den Kindern transparent und gehe verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Mit den Eltern der betreuten Kinder arbeite ich vertrauensvoll zusammen, respektiere sie in ihrer Verantwortung und informiere sie über unsere Grundsätze für das Kindeswohl.

6. Mir ist bewusst, dass es ein Machtgefälle zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einerseits und Kindern andererseits gibt. Mit der mir über-tragenen Verantwortung gehe ich sorgsam und bewusst um. Insbesondere missbrauche ich meine Rolle als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter nicht für sexuelle Kontakte zu mir anvertrauten Kindern.

7. Ich verzichte auf verbal und nonverbal abwertendes Verhalten. Ich beziehe aktiv Stellung gegen gewalttätiges, diskriminierendes, rassistisches und sexistisches Verhalten.

8. Konflikte löse ich gewaltfrei. Ich bemühe mich stets um beschreibende und nichtwertende Äußerungen aus der Ich-Perspektive. Wenn Konflikte eskaliert sind, sorge ich für eine Atmosphäre, die eine Rückkehr ohne Niederlagen ermöglicht.
9. Ich werde Situationen ansprechen, die mit unserer Selbstverpflichtungserklärung nicht in Einklang stehen, um ein offenes Klima im Team zu schaffen und zu erhalten.
10. Ich achte auf Anzeichen von Vernachlässigung oder Gewalt bei Kindern. Ich informiere bei Verdacht meine(n) Bezirksvorsitzende(n). 
11. Ich nehme Kritik und Beschwerden von Kindern und Eltern ernst, leite sie weiter, bespreche und behandle sie.
12. Ich höre aufmerksam zu und achte auf Veränderungen im Verhalten von betreuten Kindern.

Ich habe die Selbstverpflichtungserklärung gelesen und verpflichte mich, nach diesen Grundsätzen zu arbeiten.
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Name in Blockschrift

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum und Unterschrift ehrenamtliche(r) Mitarbeiter:in
5.3.1 Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter*innen
Eine Selbstverpflichtungserklärung ist von allen Mitarbeiter*innen bei Eintritt in den Kinderfreunde Bezirk, sowie bei Eintritt in eine Wiener Falkengruppe zu unterzeichnen, die Inhalte sind zu befolgen. Für bereits tätige Mitarbeiter*innen wird die Selbstverpflichtungserklärung ab Herbst 2022 eingeführt und ist bis zum Ende des Jahres 2023, bzw nach erfolgter Kinderschutzschulung durch die Kinderschutzbeauftragten der Wiener Kinderfreunde, vorzulegen. (siehe „Selbstverpflichtungserklärung“ unter Anhang 1). 
5.3.2 Selbstverpflichtungserklärung für externe Kooperationspartner*innen
Alle externen Partner*innen, die mit den Wiener Kinderfreunden Angebote für Kinder abhalten oder sonst während laufender Aktivitäten vor Ort sind, müssen die Selbstverpflichtungserklärung der Wiener Kinderfreunde für Kooperationspartner*innen unterzeichnen oder ein eigenes Kinderschutz-Konzept vorlegen, das eingesehen wird. Die Kontrolle übernimmt die beauftragende Person.
Praxisbeispiel:
Clown- Darsteller für einen Workshop am Tag des Kindes: 

Dieser wird von den Kinderfreunde Bezirksorganisationen beauftragt. Kann der*die Anbieter*in ein Kinderschutz-Konzept vorlegen, wird dieses eingesehen. Alternativ wird die Selbstverpflichtungserklärung der Wiener Kinderfreunde für Kooperationspartner*innen unterzeichnet.
5.4 Aufnahmeverfahren für neue Mitarbeiter*innen
5.4.1 Aufnahmevoraussetzungen
Um bei den Wiener Kinderfreunden ehrenamtlich tätig sein zu können, müssen zukünftige Mitarbeiter*innen – die Selbstverpflichtungserklärung für Mitarbeiter*innen unterzeichnen, sowie einen besonderen Strafregisterauszug für Kinder- und Jugendfürsorge (§ 10 Abs. 1a) erbringen. Dieser darf zum Eintrittszeitpunkt in die Bezirksorganisation oder in die Wiener Falkengruppe, nicht älter als sechs Monate sein und ist alle drei Jahre wieder neu zu erbringen. Für bereits bei den Wiener Kinderfreunden tätige Personen, die den Aufnahmeprozess bereits erfolgreich durchlaufen haben, reicht es, wenn die Strafregisterbescheinigung innerhalb des Jahres 2023, bzw auch erst nach erfolgter Kinderschutz Schulung, durch die Kinderschutzbeauftragten der Wiener Kinderfreunde oder durch die jeweilige Bezirksorganisation, bei der/dem Bezirksvorsitzenden, eingereicht wird.
Worauf wir generell in unseren Aufnahmeverfahren für neue Mitarbeiter*innen achten:
· Mitarbeiter*in hat Ideen.

· Mitarbeiter*in versucht, sich mit der gestellten Aufgabe auseinanderzusetzen.

· Mitarbeiter*in orientiert sich an relevanten Themen bei der Vorstellung der eigenen Person: z.B. Motivation, Erfahrung mit Kindern, Stärken/Schwächen oder Kurzvorstellung von sich selbst.

· Mitarbeiter*in weiß um die Wichtigkeit eines aktiven Kinderschutzes Bescheid. 
5.4.2 Das Aufnahmeverfahren 
Nach der erfolgten Aufnahme von neuen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen in eine Bezirksorganisation der Wiener Kinderfreunde, wird der/die neue Mitarbeiter*in darüber informiert, dass sich die Wiener Kinderfreunde sehr intensiv mit dem Thema des präventiven und intervenierenden Kinderschutzes auseinandergesetzt haben und dass hier eine klare Positionierung zugunsten der Kinder erfolgt ist. 
Ergänzend können den Mitarbeiter*innen gezielt Fragen zu ihren Einstellungen und Überzeugungen zu unterschiedlichen Themen wie „Gewalt“, „Machtmissbrauch“ sowie „Nähe und Distanz im Betreuungsverhältnis“ gestellt werden. Damit sollen die klare Haltung zum Kinderschutz sowie die Vorgangsweise bei Beobachtungen von kinderschutzrelevanten Sachverhalten gleich von Beginn an kommuniziert werden. 

Jede*r neue Mitarbeiter*in muss eine aktuelle Strafregisterbescheinigung für Kinder- und Jugendfürsorge (§ 10 Abs. 1a) vorlegen und u.a. die bereits erwähnte Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnen.

Die Strafregisterbescheinigungen dürfen dabei nicht älter als sechs Monate sein. Für Mitarbeiter*innen, die zu diesem Zeitpunkt bereits hauptamtlich bei den Wiener Kinderfreunden angestellt waren, ist es ausreichend, wenn die Strafregisterbescheinigung innerhalb des Jahres 2023 bereits eingereicht wurde. 
Die unterzeichnete Selbstverpflichtungserklärung wird bei den Wiener Kinderfreuen archiviert und die Strafregisterbescheinigung (§ 10 Abs. 1a) wird im Mitgliedersystem der Wiener Kinderfreunde abgespeichert. Nach Austritt werden diese Unterlagen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben im Archiv der Wiener Kinderfreunde aufbewahrt. 
5.6 Offene Teamkultur als entscheidender präventiver Faktor
Auch in der ehrenamtlichen freizeitpädagogischen Kinder– und Jugendarbeit kann es, wie in jeder pädagogischen Einrichtung, zu Fehlverhalten und Gewalt an Kindern kommen. Eine offene Teamkultur kann dem entschieden entgegenwirken. Ein Verschweigen oder eine Tabuisierung helfen dem Team und den Kindern nicht weiter. Die offene Teamkultur wird somit zum entscheidenden präventiven Faktor. Auch die selbstreflexive Auseinandersetzung mit den eigenen biografischen Themen und eventuell daraus entstandene Muster können dabei helfen, Fehlverhalten zu minimieren. 
5.6.1 Die präventiven Aufgaben der Bezirksvorsitzenden
Die Wahrnehmung der Leitungsaufgaben ist entscheidend dafür, dass ehrenamtliche Freizeit- bzw. Betreuungsaktivitäten in den einzelnen Handlungsfeldern von den Wiener Kinderfreunden qualitativ und professionell (durch-)geführt werden. Die/Der Bezirksvorsitzende, trägt die Verantwortung für die angewandten pädagogischen Methoden und den professionellen Umgang mit Kindern. Es gehört unter anderem zu ihren/seinen Aufgaben, den Kinderschutz, nach den Vorgaben der Wiener Kinderfreunde, in jedem Bezirk und jeder Wiener Falkengruppe zu gewährleisten. 

Die/Der Bezirksvorsitzende achtet auf die Schulung aller Mitarbeiter*innen und deren Fort- und Weiterbildung zum Thema „Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung“. Die/Der Bezirksvorsitzende, ist für eine offene Kommunikationskultur verantwortlich, damit es gelingen kann, auch unangenehme, heikle Themen im Team bzw. im Verein anzusprechen. Um die Nachhaltigkeit des Kinderschutzes zu gewährleisten, muss die/der Bezirksvorsitzende, bzw die Leitung einer Wiener Falkengruppe, diese Thematik regelmäßig wiederholen und stets aktuell halten, um sicherzustellen, dass es sich um ein beständiges, lebendiges Kinderschutz-Konzept handelt. 
5.6.2 Die präventiven Aufgaben des Teams 
Ein Team im Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde, zeichnet sich mit all seiner kollegialen Verbundenheit auch durch eine professionelle Distanz untereinander aus. Es bedarf eines Austauschs aller Mitarbeiter*innen über die pädagogischen Ziele und das gemeinsame pädagogisch-didaktische Vorgehen. Dies findet sowohl bei Besprechungen im Team als auch in informellen Gesprächen statt. 

Für Teams besteht also die Herausforderung, einerseits sehr wertschätzend miteinander umzugehen und andererseits – kritisch distanziert – sich gegenseitig zu regulieren und Fehlverhalten rasch aufzuzeigen, um den Kinderschutz gemeinsam zu gewährleisten. Sollte es im Team zu Unklarheiten oder Konflikten kommen, gilt für alle Mitarbeiter*innen die Möglichkeit der Beschwerde bei ihren Bezirksvorsitzenden und darüber hinaus, das Beschwerdemanagement zu nutzen (siehe Kapitel 5.13 „Beschwerdemanagement bei den Wiener Kinderfreunden “). 
5.7 Die Risikoanalyse


„Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir uns unentwegt hinterfragen: 
Warum machen wir etwas? Mit welchem Ziel? Mit welchen Methoden? Und sind diese Methoden gut für die Kinder? 

Im Zeichen des Kinderschutzes müssen wir noch genauer hinschauen und uns fragen:

· Können sich Kinder bei all unseren Angeboten sicher fühlen? 

· Stehen ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt oder doch eher lieb gewonnene Arbeitsabläufe? 

· Gibt es Gefahrenquellen, die von Mitarbeiter*innen, räumlichen Gegebenheiten, anderen Kindern, externen Partner*innen etc. ausgehen? 

· Tun wir alles, damit Kinder geschützt sind, aber sich auch gut entwickeln können?“

Für all diese Fragestellungen gibt es das Tool der Risikoanalyse. 
„Es hilft dabei, alle Bereiche zu benennen, die es gilt, anzuschauen. Und es fordert auf, das jeweilige Risiko zu bewerten, das aktuell in einem Bereich steckt. So wird sichtbar, an welcher Stelle es Handlungsbedarf gibt. Gemeinsam mit einer Risikoanalyse als Werkzeug ist es die Aufgabe aller Mitarbeiter*innen in allen Arbeitsfeldern der Kinderfreunde, für ihren jeweiligen Arbeitsbereich […] das Risiko für Kinder, Gewalterfahrungen zu machen, einzuschätzen und zu benennen.“
 
Bei den Wiener Kinderfreunden wird regelmäßig eine Risikoanalyse durchgeführt, um Situationen bzw. Möglichkeiten aufzuzeigen, in denen das Kindeswohl gefährdet sein kann. Das angestrebte Ziel ist eine einmal pro Jahr durchgeführte Risikoanalyse innerhalb der Bezirksorganisationen. Besonders ist hier auf Änderungen betreffend räumliche Gegebenheiten und Mitarbeiter*innen-Belange sowie auf sonstige wichtige Änderungen zu achten. Sie ist ein wichtiger Parameter und hilft, sogenannte „blinde Flecke“ zu erkennen, ihnen künftig entgegenzusteuern und so den Kinderschutz in unserem Verein zu gewährleisten. 

Unsere Mitarbeiter*innen in den Bezirksorganisationen werden im Rahmen dieser Risikoanalyse aufgefordert, das dahin gehende Risiko in ihren einzelnen Arbeitsbereichen einzuschätzen und zu bewerten, den jeweils damit verbundenen notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen sowie Empfehlungen zur Lösung auszusprechen. Es gilt, die gesamte Vielfalt an (Freizeit-)Aktivitäten, Angeboten und Veranstaltungen im Rückblick eines Jahres zu reflektieren und ein Bewusstsein für mögliche Gefahrenquellen, die zum einen von räumlichen Gegebenheiten, zum anderen von Mitarbeiter*innen, sowie von anderen Kindern oder externen Partner*innen ausgehen können, zu schaffen.

Es ist den Wiener Kinderfreunden ein besonderes Anliegen mit Aufmerksamkeit und Objektivität Alltagssituationen, örtliche Rahmenbedingungen (nach Möglichkeit) und Betreuungsstandards auf Risiken hin zu untersuchen und Maßnahmen zum professionellen Umgang und zur Gefahrenminimierung im Bereich Kinderschutz festzulegen. Mit der Risikoanalyse sollen eine Enttabuisierung dieses Themas und eine damit einhergehende Sensibilisierung aller Mitarbeiter*innen stattfinden. 

Die Risikoanalyse und die sich daraus ableitenden Maßnahmen dienen des Weiteren dazu, in jedem Wiener Kinderfreunde Bezirk, sowie in jeder Wiener Falkengruppe ein von allen getragenes gemeinsames Verständnis für „Risikosituationen“ und Umgangsweisen zu entwickeln, um eine Kindeswohlgefährdung zu verhindern bzw. dieser erst gar keinen Raum – im übertragenen wie auch im wörtlichen Sinn – zu geben. Wichtig ist, sich der Gefahren bewusst zu sein sowie eine Kultur und ein Klima zu schaffen und beizubehalten, welche Offenheit und Ehrlichkeit ermöglichen. Besondere Betrachtung in Bezug auf den Kinderschutz kommt im Rahmen einer solchen Risikoanalyse den kindlichen Bedürfnissen zu. 
5.8 Kinderschutz-Fortbildung
Weiterbildung und Coaching gelten neben der Dokumentation und dem Monitoring als Maßnahmen der Nachhaltigkeit. Damit unser verschriftlichtes Kinderschutz-Konzept auch wirklich umgesetzt, sprich gelebt wird, braucht es entsprechende Fortbildungen für die Mitarbeiter*innen und es braucht Zeit und Raum zur Reflexion. Letzteres kann in den ehrenamtlichen Teams selbst etabliert werden: in Form von Kollegialen Gesprächen (als schnelles Feedback), Teamverträgen, Teambesprechungen etc. 

Um das Thema „Kinderschutz“ bei uns gut zu verankern, wird auf drei Ebenen fokussiert:

· Die Ebene der Akzeptanz

· Die Ebene des Wissens
· Die Ebene der Haltung bzw. des Verhaltens
5.8.1 Die Ebene der Akzeptanz
Die Akzeptanz bietet die Grundlage für das weitere Lernen. 
Wir sorgen für eine große „Akzeptanz“ unserer Mitarbeiter*innen.
Ausgehend vom Vorstand und getragen von der Geschäftsführung, bekennen wir uns klar zum Thema „Kinderschutz“.

Alle beteiligen sich aktiv am Prozess des Entwickelns und Evaluierens des Kinderschutz-Konzepts.

Gemeinsame Haltung: Kinderschutz geht uns alle an!
5.8.2 Die Ebene des Wissens

Auf der zweiten Ebene geht es um die Vermittlung von Wissen zum Thema „Kinderschutz“.
Wir vermitteln unseren Mitarbeiter*innen Wissen.
Wissensinhalte sind: 

· Kinderrechte als übergreifenden Kinderschutz verstehen.

· Förder- und Beteiligungsrechte von Kindern stärken.

· Formen der Gewalt kennen.

· Angemessenes Nähe- und Distanzverhältnis wahren.

· Unser Kinderschutz-Konzept kennen:
· Präventionsprinzipien (Welche Strukturen schützen gut?)

· Beschwerdewege 
· Reagieren im Anlassfall – Interventionsstandards

· Interne Zuständigkeiten und Ansprechpartner*innen kennen.

· Über sexualpädagogische Grundlagen verfügen (siehe auch Anhang 6 „Sexualpädagogisches Konzept“ 
 der Wiener Kinderfreunde) 
· Vertiefendes Wissen für Kinderschutz-Beauftragte der Wiener Kinderfreunde:



· Über Strategien von Täter*innen Bescheid wissen.

· Psychodynamiken von Opfern und ihren Geheimhaltungsdruck erkennen und adäquat reagieren.

· Mit besonderen Risiken und Dynamiken in Institutionen vertraut sein.

· Formen von Gewalt unter Minderjährigen identifizieren.

5.8.3 Die Ebene der Haltung bzw. des Verhaltens 

Diese Ebene beruht auf den beiden vorangegangenen Ebenen.  
Wir unterstützen die Haltung und das Verhalten unserer Mitarbeiter*innen im Sinne des Kinderschutzes.
Für diese Ebene sind Präsenzschulungen in einer geschlossenen Gruppe die geeignete Form. Präsenzschulungen bauen im Idealfall schon auf mitgebrachtem Wissen auf, damit diese wertvolle Zeit bestmöglich genützt werden kann. Ziel ist, den Handlungsspielraum der Mitarbeiter*innen langfristig zu erweitern. Im Zentrum stehen daher Übungen, die die Verknüpfung des theoretischen Wissens über Kinderschutz mit der Praxis zum Ziel haben. 
Alle Menschen, denen wir Kinder anvertrauen, brauchen Kompetenzen in folgenden Bereichen: 

· emotionale und soziale Kompetenzen,

· Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,

· Reflexionsfähigkeit und

· die Fähigkeit, sich mit der eigenen – eventuell – gewaltvollen Biografie auseinanderzusetzen.
Je nach Arbeitsbereich sind die Schulungsmaßnahmen auf die Anforderungen im jeweiligen Praxisfeld dahin gehend zu entwickeln.

Digitale Angebote wie ein Einführungsvideo werden sukzessive (weiter-)entwickelt.
Die Mitarbeiter*innen können so flexibel und unabhängig lernen. 

5.9 Etablierung einer Feedback-Kultur 

(Teamvertrag, Kollegiales Gespräch)


Um präventiv Gefährdungen und Beschwerden zu vermeiden, gibt es Werkzeuge, die zu deren Verhinderung angewendet werden. 
5.9.1 Teamvertrag

Eines dieser Werkzeuge ist der Teamvertrag (siehe Anhang 2). Dieser wird den einzelnen Bezirksorganisationen schriftlich zur Verfügung gestellt. Die Ausarbeitung dieses Vertrags geschieht innerhalb der Teammitglieder der jeweiligen Bereiche.
Der Teamvertrag ist in seiner Struktur vorgegeben und beinhaltet folgende Themen:

· Zusammenarbeit im Team

· Regeln für die Zusammenarbeit

· Kommunikation

· Kinderschutz

· Kreativität und Ideen

· Transparenz

· Faire Bedingungen

· Umgang mit Ressourcen

Es steht jedem Team frei, bezirksspezifische Themen in den Vertrag mit einzuarbeiten. Der erarbeitete Teamvertrag ist als Anhang zu diesem Kinderschutz Konzept allen Mitarbeiter*innen zugänglich. Neuen Mitarbeiter*innen ist der Teamvertrag zur Kenntnis zu bringen – dem*der neuen Mitarbeiter*in soll ermöglicht werden, dass er*sie eventuell Ergänzungen einbringt, die dann zu einem vereinbarten Zeitpunkt mit dem gesamten Team diskutiert werden.

5.9.2 Kollegiales Gespräch
 
Das Kollegiale Gespräch – als Mittel zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen – kommt zum Einsatz, wenn ein*e Mitarbeiter*in bei sich selbst oder anderen Kolleg*innen ein Fehlverhalten bemerkt oder wenn eine (Betreuungs-)Situation ein unangenehmes Gefühl hinterlässt. Im Teamvertrag wurden die Form der Ankündigung und das Verständnis für ein solches Gespräch bereits vereinbart. Der Vorteil beim Kollegialen Gespräch liegt im schnellen Agieren und Regulieren innerhalb des Kreises der Mitarbeiter*innen. Eine Entschuldigung beim Kind erfolgt zeitnah, die Ursachen für Fehlverhalten werden gemeinsam reflektiert. 

Adäquate Unterstützungssysteme sind zu etablieren, um weiteres Fehlverhalten damit zu verhindern. 
Grundlegendes zum Führen eines Kollegialen Gesprächs
Wann: 
so bald, als möglich nach Beobachtung von Fehlverhalten und sofort, wenn eine ruhige Umgebung realisierbar ist 

Wo: 
in einer geschützten, ruhigen Umgebung ohne Kinder und Obsorgeberechtigte 

Wie: 

durch klares Benennen ohne Angriff

Wer: 

der*die beobachtende Mitarbeiter*in des Fehlverhaltens und die*der Agierende oder der*die Mitarbeiter*in, die bei sich selbst ein Fehlverhalten feststellt

Womit: 

durch einen vorgegebenen Ablauf des Kollegialen Gesprächs nach bekanntem Schema

Warum:         Es dient dem Schutz der Kolleg*innen und vor allem dem Schutz der Kinder, weil Fehlverhalten dadurch gleich abgestellt werden und sich so nicht festigen kann.  

Ablauf eines „Kollegialen Gesprächs​“ 
1.Wie habe ich die Situation wahrgenommen? ​
    Wie hast du die Situation wahrgenommen? ​
2. Warum kam es zu dieser Situation/zu diesem Fehlverhalten? ​
3. Wie können derartige Situationen/Fehlverhalten zukünftig vermieden werden? ​
4. Nach einem gewissen Zeitraum: Haben sich die daraufhin eingeleiteten Veränderungen bzw. die gesetzten Maßnahmen bewährt? ​
5.10 Vorgegebene Reflexionsstrukturen
Speziell für Menschen, die mit Kindern und anderen Erwachsenen arbeiten, ist es notwendig, permanent das eigene Handeln zu reflektieren. Das kann gemeinsam mit anderen, aber auch als Selbstreflexion erfolgen. Alle unsere Mitarbeiter*innen sind angehalten, sich dafür regelmäßig Zeit zu nehmen. In all unseren Instrumenten haben wir Reflexionsfragen, die sich mit dem Thema „Kinderschutz“ beschäftigen, gezielt integriert.
Um sich Zeit und Raum zur Reflexion zu nehmen, haben sich folgende Strukturen etabliert:

· regelmäßige Reflexion

· Teambesprechungen

· Teamvertrag (siehe Kap. 5.10 „Etablierung einer Feedback-Kultur“) 
· Risikoanalyse (siehe Kap. 5.8 „Die Risikoanalyse“) 
Zusätzlich können folgende Angebote genutzt werden:
· Coaching oder Supervision bei Bedarf für alle Mitarbeiter*innen
5.11 Die Steuergruppe (als Kinderschutz-Team) und die Kinderschutz-Beauftragten 

Die Steuergruppe „Kinderschutz bei den Wiener Kinderfreunden setzt sich zusammen aus: Kinderschutz-Beauftragten und der Geschäftsführung. 
Wichtige Stützen, um den Kinderschutz in unserem Verein stets zu gewährleisten, sind die speziell ausgebildeten Kinderschutz-Beauftragten (KSB). Letztere sind u.a. Anlaufstelle für alle Anliegen und Fragen rund um das Thema „Kinderschutz“. Sie unterstützen (einander) bei der Einschätzung von internen und externen Verdachtsfällen und stehen allen Mitarbeiter*innen beratend und vertrauensvoll zur Seite. Ebenso sind sie vor allem Anlaufstelle für Kinder und externe Beschwerdeführende.
Des Weiteren fungieren die Kinderschutz-Beauftragten als externe Vertrauenspersonen für alle anderen Anliegen zum Thema „Kinderschutz“. 

Der für das Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde zuständige Kinderschutzbeauftragte ist Herr Paul Felsenstein Tel: 06601513138, paul.felsenstein@outlook.com

Die Steuergruppe agiert hier als multiprofessionelles Kinderschutz-Team, in dem unterschiedliche Personen verschiedene Aufgabenbereiche innehaben. 


Diese sind wie folgt definiert: 
	AUFGABENBEREICHE
	ZUSTÄNDIGKEITEN

	Das Kinderschutz-Konzept und seine Implementierung umsetzen.
	Geschäftsführung, Steuergruppe

	Als interne Kontaktstelle für den Kinderschutz fungieren. 
	Kinderschutz-Beauftragte

	Sich mit anderen externen Organisationen und Organisationseinheiten vernetzen.  
	Geschäftsführung

	Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei den Wiener Kinderfreunden aktiv vorantreiben. 
	Geschäftsführung, Steuergruppe

	Trainings- und Bildungsangebote konzeptionieren und organisieren. 
	Steuergruppe 

	Maßnahmen dokumentieren, monitoren und evaluieren.
	Steuergruppe


Folgende Aufgabenbereiche kommen den Wiener Kinderfreunde Bezirksvorsitzenden zu – bei Bedarf können die Kinderschutzbeauftragten hinzugezogen werden:   

· Prompt reagieren, Erhebungen durchführen und dokumentieren.

· Betreuung des Falls übernehmen.

· Als Ansprechperson für beschwerdeführende Mitarbeiter*innen fungieren.

· Zuständige Stelle informieren (siehe Kap. 6. „Reagieren im Anlassfall – Interventionsstandards bei den Wiener Kinderfreunden“ – Richtlinien).

· Weitere Schritte einleiten (Meldung an Kinder- und Jugendhilfe, Anzeige etc.) (siehe ebd.).

· ​Gegebenenfalls externe Beratung hinzuziehen (siehe ebd.).

· Falldokumentation erstellen (anhand der vorangegangenen verpflichtenden Dokumentation der bisher involvierten Personen).

Die Krisen-Kommunikation wird von der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit koordiniert und durchgeführt.  
5.12 Beschwerdemanagement bei den Wiener Kinderfreunden

Das Beschwerdemanagement regelt den Umgang mit Beschwerden in den freizeitpädagogischen Einrichtungen (zb. Gruppen der Kinderfreunde und der Roten Falken Wien) und Angeboten unseres Vereins. 


Für den Kinderschutz ist es wesentlich, dass eine Meldung von potenziellen Verletzungen der Rechte und der Unversehrtheit der Kinder rasch erfolgen kann. Außerdem muss es Kindern möglich sein, Beschwerden, Wünsche und Kritik niederschwellig zu äußern. Die Meldewege sollen transparent und für alle leicht durchführbar sein, zudem müssen alternative Meldemöglichkeiten aufgezeigt werden. Alle Kinder, Obsorgeberechtigten, Mitarbeiter*innen und sonstige Beteiligte sollen über die Möglichkeiten, Grenzverletzungen zu melden, informiert sein. 

Das Team vor Ort soll im Umgang mit Beschwerden und Anliegen von Obsorgeberechtigten und Kindern, aber auch von Anrainer*innen bzw. außenstehenden Personen im Aktionsbereich unterstützt und sensibilisiert werden. Für Mitarbeiter*innen, Kinder, Obsorgeberechtigte und alle sonstigen Beteiligten soll das Äußern von Wünschen, Beschwerden oder das Feedbackgeben positiv konnotiert sein.

Bei Betreuungen und Veranstaltungen kommt es zwischen den Kindern und den Erwachsenen zwangsläufig zu einem ungleichen Machtverhältnis. Aufgrund des Altersunterschiedes, der Lebenserfahrung und des Wissensvorsprungs besteht die Gefahr, dass die Erwachsenen ihre Überlegenheit gegenüber den Kindern ausnutzen. Zudem sind die Mitarbeiter*innen in der freizeitpädagogischen Kinder- und  Jugendarbeit gefordert, Kinder an die Einhaltung von Regeln heranzuführen, zu kontrollieren und bei Bedarf auch gegen ihren Willen durchzusetzen. Unabdingbar ist es deshalb, den Kindern ihre Rechte und Pflichten aufzuzeigen und die Möglichkeit der Beschwerde zu verankern. 
Da es uns wichtig ist, mit den Mitarbeiter*innen ein einheitliches und überprüfbares Verfahren für den Fall einer Beschwerde zu erarbeiten und als Handlungsrahmen zur Verfügung zu stellen, sind im Folgenden die Schritte unseres Beschwerdemanagements dargestellt. 
Auch unsere Mitarbeiter*innen sollen wissen, wie sie selbst im Falle einer persönlichen Beschwerde vorgehen können. 



5.12.1 Beschwerden von Kindern 


Beschwerdeverfahren für Kinder – warum? 
„Die Beteiligung von Kindern an der Ausgestaltung unserer Angebote ist die beste Prävention von potentiellen Gefahren. Das Einnehmen der Kindersicht, das Einbinden der Kinder ist der Schlüssel der Prävention! Deshalb sind alle Ansätze in diesem Bereich auszubauen, qualitativ und quantitativ.“ 

Kinder, die sich selbstbewusst für ihre Rechte und Bedürfnisse einsetzen und sich wertschätzen und (selbst-)wirksam fühlen, sind besser vor Gefährdungen geschützt. Hierbei ist die Entwicklung von Beschwerdemöglichkeiten ein wichtiger Beitrag zur Gewaltprävention und zum Schutz jedes Kindes. Bei den Wiener Kinderfreunde sind in erster Linie die freizeitpädagogischen Mitarbeiter*innen vor Ort Anlaufstelle für Beschwerden, Anregungen und Wünsche, aber auch die Kinderschutz-Beauftragten sind für die Kinder da. 

Wichtige Eigenschaften der kindlichen Persönlichkeit werden für ein selbstbestimmtes Leben gefördert. Ein offener Umgang mit Beschwerden fördert die Selbstwahrnehmung der Kinder. Durch die Interaktion mit unseren geschulten Mitarbeiter*innen lernen Kinder, ihre Emotionen und Bedürfnisse besser einzuschätzen und auszudrücken. Damit erlangen sie einen wichtigen Beitrag zur Autonomie. Bei Unzufriedenheit der Kinder gehen die Mitarbeiter*innen auf sie ein, um die Gründe für diese zu erörtern und gemeinsam eine Lösung zu finden. Damit werden den Kindern Wertschätzung und Respekt entgegengebracht, welche ihr Selbstwertgefühl stärken. Durch das Nachahmen des Verhaltens der Mitarbeiter*innen lernen Kinder, sich besser in andere Personen hineinzuversetzen und dies stärkt gleichzeitig ihr Empathievermögen. Die Entwicklung und die kontinuierliche Umsetzung eines Beschwerdeverfahrens für Kinder sind ein wichtiger Beitrag zur Gewaltprävention und Teil unseres institutionellen Kinderschutz-Konzepts.  

· Beschwerdestimulierung
So ermutigen wir bei den Wiener Kinderfreunden die Kinder zu einer offenen Beschwerdekultur:
· durch Schaffung eines sicheren Rahmens (eine verlässliche und auf Vertrauen aufgebaute Beziehung), in dem Beschwerden angstfrei geäußert werden können und mit Respekt und Wertschätzung angenommen und bearbeitet werden,

· indem sie in der Betreuungszeit erleben, dass sie bei Unzufriedenheit auch über Ausdrucksformen wie Weinen, Zurückziehen und Aggressivität ernst und wahrgenommen werden, 

· indem sie ermutigt werden, eigene und Bedürfnisse anderer zu erkennen und sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft einzusetzen, 

· indem Mitarbeiter*innen positive Vorbilder im Umgang mit Beschwerden sind und auch eigenes (Fehl-)Verhalten sowie eigene Bedürfnisse reflektieren und mit den Kindern thematisieren.

· Möglichkeiten der Beschwerdeäußerung
Beschwerden können Kinder in folgender Weise äußern: 
· Sie kontaktieren direkt den*die Mitarbeiter*in.  
· Sie vertrauen sich jemandem an (diese Vertrauensperson wählt das Kind selbst aus). Gegebenenfalls leitet diese Vertrauensperson die Beschwerde an den*die betroffene*n Mitarbeiter*in weiter. 
· Sie ziehen eine*n Beschwerdehelfer*in (z.B. ältere Kinder) hinzu. Diese Beschwerdehelfer*innen werden ggf. von den Kindern selbst gewählt und haben eine unterstützende Funktion – sie können aber auch als Sprachrohr dienen für Kinder, die ihre Beschwerde sprachlich (noch) nicht zum Ausdruck bringen können oder die sich einfach nur eine Unterstützung wünschen.
· Über unseren anonymen Briefkasten unter: https://kinderfreunde.at/news/wien-alle-news/du-siehst-etwas-das-wir-nicht-sehen
· Sie wenden sich an eine*n Kinderschutz-Beauftragte*n (Kontakt über die Abteilungs-Sekretariate oder die Homepage der Wiener Kinderfreunde  oder per Aushang/Flyer).  Der für das Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde zuständige Kinderschutzbeauftragte ist Paul Felsenstein, Tel: 06601513138, paul.felsenstein@outlook.com
· Je nach räumlicher Gegebenheit: per Feedback-Box – mobil und/oder indoor; alternativ auch mittels einer Wunsch-Box für alle möglichen Themen, die die Kinder beschäftigen.

· Je nach Gegebenheit: per Feedback-Wand zum Pinnen/Malen

· Des Weiteren auf Feedback-Bögen 

· Im Rahmen einer (Kinder-)Sprechstunde

· Über den offiziellen Dienstweg im Haus der Kinderfreunde (Büro), Albertgasse 23, 1080 Wien – per Telefon (01/401 25-333 33) oder per E-Mail (kind-und-co@wien.kinderfreunde.at) oder persönlich

· Im Rahmen einer mündlichen Reflexion mit den Kindern (z.B. nach Ausflügen, Projekten, Vorfällen, besonderen Vorkommnissen, Ferien usw. und je nach Notwendigkeit) 

· In sogenannten Befindlichkeitsrunden




· Beschwerdeweg

· Beschwerden, die das Verhalten anderer Kinder betreffen: Diese können oft direkt in der konkreten Situation mit den Kindern bearbeitet werden. Dabei gilt es, vonseiten der Mitarbeiter*innen eine moderierende Rolle einzunehmen, die den Kindern eine eigene Lösungsfindung ermöglicht, ohne sie im Prozess allein zu lassen oder bloßzustellen.

· Beschwerden über Angebote, Ressourcen, Regeln oder Strukturen innerhalb der Betreuung: Diese können mit den Kindern und den zuständigen Mitarbeiter*innen selbstständig geklärt werden.

· Beschwerden, deren Ursachen den Verein, die Betreuung(ssituation) bzw. die Mitarbeiter*innen betreffen: Diese Beschwerden müssen auf der Ebene des Gesamtteams, ggf. unter Einbeziehung der Obsorgeberechtigten und der Bezirksvorsitzenden, besprochen und geregelt werden. Hierfür wendet sich der*die Mitarbeiter*in ggf. an seine*ihre Bezirksvorsitzenden bzw Leitung einer Wiener Falkengruppe.
· Abschließende Betrachtung – Rückversicherung und Reflexion des Prozesses
Ob eine Beschwerde erfolgreich bearbeitet wurde, hängt letztlich von der Beurteilung des beschwerdeführenden Kindes ab. Konkret bedeutet das, dass das Kind selbst entscheidet, ob seine Beschwerde zufriedenstellend behandelt wurde oder ob es hierzu einer Nachbearbeitung bedarf. Neben dieser Art der Rückversicherung hat man so die Möglichkeit, noch einmal gemeinsam mit den Kindern einen bewussten Blick auf den stattgefundenen Prozess zu richten. So wird der Beschwerdeweg noch einmal verdeutlicht und dabei Gelerntes kann sich verfestigen. Die Reflexion ermöglicht es den Kindern, den unmittelbaren Sinnzusammenhang zwischen ihrer Beschwerde, dem Prozess der Bearbeitung und der Problemlösung noch einmal selbst herzustellen. 

5.12.2 Beschwerden von Obsorgeberechtigten

Auch Obsorgeberechtigte müssen wissen, welche Möglichkeiten der Beschwerdeäußerung sie haben und an wen sie sich mit Wünschen, Beschwerden oder Kritik wenden können. Das Erfassen und die zeitnahe und transparente Bearbeitung von Beschwerde(n) stärken im Idealfall das Vertrauen in uns als Wiener Kinderfreunde.  


 
· Möglichkeiten der Beschwerdeäußerung 
Die Obsorgeberechtigten werden über die Möglichkeiten zur Beschwerdeäußerung informiert: 
· Im direkten Dialog mit den Mitarbeiter*innen

· Über Flyer/Aushang – zur Kontaktaufnahme mit dem Haus der Kinderfreunde (Büro), Albertgasse 23, 1080 Wien (Tel. 01/401 25-333 33 oder per E-Mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at), und über die Homepage: www.wienerkinderfreunde-aktiv.at 
· Im direkten Kontakt mit dem Kinderschutzbeauftragten für das Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde, Paul Felsenstein Tel: 06601513138, paul.felsenstein@outlook.com
· Über unseren anonymen Briefkasten unter: https://kinderfreunde.at/news/wien-alle-news/du-siehst-etwas-das-wir-nicht-sehen
· Beschwerdeannahme
· Anliegen können im persönlichen Kontakt direkt besprochen oder schriftlich – auch anonymisiert – verfasst werden. Hierfür stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: Persönlichen Termin mit Mitarbeiter*in/Koordinator*in bzw. Projektleitung/Abteilungsleitung/Kinderschutz-Beauftragter*m vereinbaren.

· Über unseren anonymen Briefkasten unter: https://kinderfreunde.at/news/wien-alle-news/du-siehst-etwas-das-wir-nicht-sehen
· Über den zuständigen Kinderschutzbeauftragten für das Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde Paul Felsenstein, Tel: 06601513138, paul.felsenstein@outlook.com
· Per Brief, E-Mail oder Anruf Mitarbeiter*in/Koordinator*in bzw. Projektleitung/Abteilungsleitung/Kinderschutz-Beauftragte*n bzw. Haus der Wiener Kinderfreunde (Sekretariate), Albertgasse 23, 1080 Wien (Tel. 01/401 25-333 33 oder per E-Mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at), kontaktieren. 
· Sich direkt an an die/den Bezirksvorsitzende*n/Leitung einer Falkengruppe bzw. Kinderschutz-Beauftragte während einer Betreuung bzw. Veranstaltung wenden.

· Beschwerdeweg

· Beschwerden, die das Verhalten anderer Kinder bzw. Obsorgeberechtigter betreffen: Diese können oft direkt in der konkreten Situation mit den Kindern bearbeitet werden. Dabei gilt es, vonseiten der/des  Betreuerin*Betreuers eine moderierende Rolle einzunehmen, die den Kindern eine eigene Lösungsfindung ermöglicht, ohne sie im Prozess allein zu lassen oder bloßzustellen. 

· Beschwerden über Angebote, Ressourcen, Regeln oder Strukturen. Diese können mit den Obsorgeberechtigten, den Kindern und den zuständigen Mitarbeiter*innen und der Leitung geklärt werden.

· Beschwerden, deren Ursachen den Verein bzw. die Betreuungssituation bzw. die Mitarbeiter*innen betreffen: Diese Beschwerden müssen auf der Ebene des Gesamtteams, zum Teil unter Einbeziehung der Obsorgeberechtigten und der*des Kinderschutzbeauftragten, besprochen und geregelt werden.





· Weiterleitungspflicht
Was MUSS der*die Mitarbeiter*in an eine*n Vorgesetzte*n weiterleiten?

· Einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 

· Alle Beschwerden, die nicht innerhalb des Teams gelöst werden können

· Beschwerden, deren Ursachen den gesamten Verein betreffen 

· Beschwerden, die an die Leitung oder an die*den Kinderschutz-Beauftragte*n adressiert sind

· Beschwerden, dass Kolleg*innen gegenüber Kindern grenzüberschreitendes Verhalten zeigen.


Für Mitarbeiter*innen der Wiener Kinderfreunde besteht eine Meldepflicht an die/den Bezirksvorsitzende*n oder an die Kinderschutzbeauftragten bei Beobachtungen, die Verletzungen des Kinderschutzes beinhalten!

· Abschluss des Beschwerdeverfahrens
Das Team und die Leitung dokumentieren die Beschwerde und ihre Bearbeitung und leiten sie ggf. an die Abteilungsleitung oder an die*den Kinderschutz-Beauftragte*n weiter. 
5.12.3 Beschwerden von Mitarbeiter*innen der Wiener Kinderfreunde
· Möglichkeiten der Beschwerdeäußerung 


Am besten wird der Grund für eine Beschwerde direkt zwischen den betroffenen Personen besprochen. In manchen Situationen gestaltet sich dies allerdings schwierig und ein*e Mitarbeiter*in fühlt sich wohler, eine Beschwerde auf einem anderen Weg zu äußern: 

· Im Rahmen eines (persönlichen oder telefonischen) Gesprächs mit einem*einer Kollegen*Kollegin im Team bzw. per E-Mail an eine*n Team-Kollegin*Team-Kollegen (siehe auch Kapitel 5.10.2 „Kollegiales Gespräch“)
· Im Rahmen eines (persönlichen oder telefonischen) Gesprächs mit einer*einem Vorgesetzten bzw. per E-Mail an eine*n Vorgesetzte*n 

· Als anonyme Meldung: Dies wird online bald möglich sein – die Mitarbeiter*innen werden über diese Möglichkeit noch gesondert benachrichtigt.

· Weiterleitungspflicht

Was MUSS ein*e Mitarbeiter*in an eine*n Vorgesetzte*n weiterleiten?

· Einen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung: Wenn ein*e Mitarbeiter*in den Verdacht hat, dass ein*e andere*r Mitarbeiter*in einem oder mehreren Kindern gegenüber kindeswohlgefährdendes Verhalten zeigt, muss dies umgehend einem*einer Vorgesetzten mitgeteilt werden (siehe auch Kapitel 6.4 „Interventionsschritte“).

· Beschwerden, dass Kolleg*innen gegenüber Kindern grenzüberschreitendes Verhalten zeigen

· Alle Beschwerden, die nicht innerhalb des Teams gelöst werden können

· Beschwerden, deren Ursachen den gesamten Verein betreffen 

· Beschwerden, die an die Leitung oder an die*den Kinderschutz-Beauftragte*n adressiert sind
5.12.4 Beschwerdeweg für Externe (Besucher*innen, Anrainer*innen, Mitarbeiter*innen von anderen Organisationen etc.)


Externe werden im Dialog mit Mitarbeiter*innen oder über Flyer/Aushang (Kontakt Albertgasse und Homepage) über das Beschwerdeverfahren informiert. 
Anliegen können im persönlichen Kontakt direkt besprochen oder schriftlich – auch anonymisiert – verfasst werden: per Brief, E-Mail oder Anruf – Haus der Wiener Kinderfreunde, Albertgasse 23, 1080 Wien (Tel. 01/401 25-333 33 oder per E-Mail: kind-und-co@wien.kinderfreunde.at) – oder direkt an die Kinderschutz-Beauftragten. 
5.13 Kontrolle und Monitoring der Bezirksvorsitzenden und Leiter*innen einer Falkengruppe – als übergeordnete Kontrolle im pädagogischen Alltag zur Verhinderung von Gewaltanwendungen 
Aufgrund des Bekenntnisses der Wiener Kinderfreunde und Rote Falken Wien zum Kinderschutz-Konzept ist es uns wichtig, Gewalthandlungen im pädagogischen Alltag aufzudecken. Ausgehend von der Einsicht, dass in jedem Beruf ein gewisses Ausmaß an Fehlverhalten zu erwarten ist, stellen wir uns unvoreingenommen und selbstbewusst diesem für alle herausfordernden Thema. 

Bei der Recherche über die Aufgabe und die Bedeutung der Kontrolle durch Aufsichtsverantwortliche im pädagogischen Alltag – zur Verhinderung von Gewalthandlungen an Kindern – ist sichtbar geworden, dass die Datenlage zu diesem Thema lückenhaft ist. 
Ja, es stimmt: Es ist mehr als unangenehm, über eigene Fehler oder das Fehlverhalten von Mitarbeiter*innen offen zu sprechen. Die Angst vor arbeitsrechtlichen Folgen bis hin zu möglichen strafrechtlichen Sanktionen trägt ebenfalls dazu bei, dem Thema nicht allzu große Beachtung beizumessen. Bei Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen kann die Sorge hinzukommen, dass durch die Thematisierung unprofessionellen Verhaltens das positive Bild eines Kinderfreunde Bezirks oder einer Wiener Falkengruppe bis hin zum gesamten Verein in der Öffentlichkeit Schaden nehmen könnte. Die Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen unterstützen die Mitarbeiter*innen dabei, sich diesem unangenehmen, möglicherweise auch unbequemen Themenkreis zu stellen, denn durch zu wenig achtsames Hinsehen, das bis hin zum unbewussten Übersehen, gar Wegsehen gehen kann, werden – innerhalb sowie außerhalb der Betreuung – Kindeswohlgefährdungen auch weiterhin unterstützt bzw. stattfinden.
Dem wollen wir entschieden entgegentreten. Auch daher kommt der Funktion der Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen besondere Bedeutung zu (Vorbildfunktion). Bei der regelmäßigen Kontrolle der Teams und ihrer Arbeit werden die Maßnahmen zum Kinderschutz stets aufs Neue evaluiert. Präventive Maßnahmen werden besprochen, gegebenenfalls sind Maßnahmen zum Kinderschutz zu adaptieren. Regelmäßige Gespräche über die Haltung und Arbeitsweise der einzelnen Mitarbeiter*innen werden mit der/dem Bezirksvorsitzenden bzw. den Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen geführt. 

Wenn die Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*in Meldungen über ein Fehlverhalten einer*s Mitarbeiterin*Mitarbeiters erreichen, entscheiden die Bezirksvositzenden in Rücksprache mit ihrem Team bzw. mit dem Kinderschutzbeauftragten über die entsprechenden internen Maßnahmen. Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, sind ebenso externe Maßnahmen notwendig. 

Möglichkeiten der internen Maßnahmen sind:

· Kritikgespräch, ggf. mit Kinderschutz-Beauftragten

· Verwarnung

· Ausschluss – abhängig von der Schwere des Vorfalls

· Selbstanzeige

Möglichkeiten der externen Maßnahmen sind:

· Transparente Aufarbeitung von Vorfällen durch Meldung bei der MA 11

· Zusammenarbeit mit externen Kinderschutz-Einrichtungen

· Meldung bei oder Kooperation mit der Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) 

5.14 Öffentlichkeitsarbeit und externe Kommunikationsstandards im Krisenfall

Bestehen Vermutungen von Kindeswohlgefährdungen in den Arbeitsbereichen der Wiener Kinderfreunde oder sind gar konkrete Vorfälle aufgetreten, dann ist vom Kinderschutzbeauftragten/der Geschäftsführung– abhängig von der Thematik und der Schwere der Vorfälle – die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu informieren.  

Eine transparente und offene Aufarbeitung ist notwendig und stärkt langfristig die Vertrauensarbeit mit den Familien und der Öffentlichkeit („Krisen-Kommunikation“). Auch wenn dieses Prozedere herausfordernd für alle Beteiligten sein kann, ist eine solche Vorgehensweie für die Integrität als Verein unumgänglich. Für die Bewältigung von krisenhaften Situationen stehen allen Mitarbeiter*innen Krisenpläne zur Verfügung, die klar die damit verbundenen Informationswege definieren (siehe Kap. 6 „Reagieren im Anlassfall“ > Leitfäden).

6. Reagieren im Anlassfall – Interventionsstandards bei den Wiener Kinderfreunden
6.1 Leitfaden zur reflektierten Vorgehensweise bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
Zuallererst: Ruhe bewahren! Der primäre Wunsch, das Kind aus einer möglichen Gefährdungssituation zu retten, kann widersprüchliche Handlungsimpulse auslösen. Umso wichtiger ist hier, sich selbst und das Kind zu beruhigen, kurz gemeinsam innezuhalten und die mögliche Gefährdungssituation aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu reflektieren.

Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung gibt es keine „gute“ Lösung, denn: 


· wenn eine Intervention stattfindet, kann es aufgrund der Intervention bei allen Beteiligten zu traumatischen Erlebnissen, starken Irritationen und Entfremdung kommen, 

· und wenn keine Intervention stattfindet, verbleiben Kinder in einem Raum, in dem sie sich möglicherweise nicht gut entwickeln können. 

Die Konfrontation mit einer möglichen Gefährdung löst in uns Menschen unterschiedlichste Gefühle aus, welche uns oftmals dazu verleiten, sehr schnell zu (re-)agieren und die zu einer Überforderung führen können. 
Da eine Gefährdungsmeldung stark in das Leben einer Familie eingreift, muss eine solche Intervention gut durchdacht und vorbereitet werden. Jede Entscheidung ist eine Abschätzung darüber, welche Intervention für das Kind entwicklungsförderlich ist. Jede Entscheidung ist eine wahrscheinliche Abschätzung von Zukunft. Ein einzelner Mensch ist mit dieser Art von Entscheidung eher überfordert. Keinesfalls soll überreagiert oder sollen Handlungen – ohne Rück- bzw. Absprache – gesetzt werden, deren Folgen nicht gründlich im Vorfeld überdacht und evaluiert werden.  
Daher gilt bei den Wiener Kinderfreunden bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung der Grundsatz: Bevor aktiv gehandelt wird, denken wir gemeinsam nach. 
Im Notfall (z.B. Kind kommt sichtlich verletzt von zu Hause flüchtend in die Betreuung oder zur Veranstaltung oder Jugendlicher wird auf einem Kinderfreunde Fest geschlagen) ist umgehend die Polizei (Tel. 133) zu rufen, weiters Erste Hilfe zu leisten und die/der Bezirksvorsitzende muss umgehend informiert werden. Auch bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch muss die/der Bezirksvorsitzende informiert werden. Diese/r hat den Kinderschutzbeauftragten darüber zu informieren, die/der eine zeitnahe Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) vornimmt. 
Zentral hierbei ist: Kinderschutz kann immer nur am Einzelfall beurteilt werden. Im Falle einer vermuteten Gefährdung eines uns anvertrauten Kindes besteht nach Rück- bzw. Absprache (siehe nachfolgend die einzelnen „Leitfäden“) jedenfalls die gesetzliche Verpflichtung (Meldepflicht), die dafür zuständige Institution hinzuzuziehen. Diese Institution ist die Stadt Wien – Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Die zeitnahe Protokollierung aller Vorfälle und gesetzten Handlungen ist essenziell für die weitere Vorgehensweise.

6.2 Mögliche Indikatoren für Kindeswohlgefährdung 


Es gibt sichtbare und latente Anzeichen für die verschiedenen Formen von Kindeswohlgefährdung. Eine genaue Auflistung der verschiedenen Gewaltformen ist im Kapitel „4.4 Definitionen von Gewalt“ zu finden. 

Direkt sichtbare Anzeichen können Äußerungen und Erzählungen vom Kind selbst oder von Freund*innen sein, aber auch Auffälligkeiten am Erscheinungsbild des Kindes – wie starke Unterernährung, nicht passende oder kaputte Kleidung, massive oder wiederholte Zeichen von Verletzungen, fehlende Körperhygiene, Entwicklungsrückstände, Ess- und Sprachstörungen, chronische Müdigkeit, Einnässen, Einkoten etc. – können hinweisgebend sein. Auch wir selbst können unmittelbar zu Zeug*innen einer Kindeswohlgefährdung werden. 

Latente Anzeichen können zum Beispiel sein: Ein Kind zeigt Verhaltensauffälligkeiten, wie übermäßige Ängstlichkeit, Aggressivität, Distanz oder aber das Fehlen von Distanz etc. Es gibt hier viele unterschiedliche Ausprägungen von Verhaltensauffälligkeiten. Beispielsweise kann sich das Kind vermehrt zurückziehen, es kann angstvoll und zurückweisend reagieren (z.B. auf die Erwähnung von oder den Kontakt mit bestimmten Personen oder in bestimmten Situationen) oder auffallend gewisse Situationen meiden. Auch Anzeichen von Selbstverletzungen oder unkoordinierte, fast rauschartig wirkende Bewegungen oder Handlungen können hier Warnsignale sein. 

Grundsätzlich ist es hierbei wichtig, auf seine Intuition zu hören, einen möglichen Verdacht im Team und in der Gruppe zeitnah anzusprechen und entsprechende Maßnahmen zu setzen.

6.3 Leitfaden bei Verdachtsmomenten auf Kindeswohlgefährdung außerhalb der Betreuung durch Wiener Kinderfreunde 
Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist eine Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) unumgänglich und unsere Pflicht. Die Art und Weise, wie man mit dieser für alle Beteiligten herausfordernden Situation umgeht, ist essenziell für das Wohlergehen des Kindes. Obsorgeberechtigten aufzuzeigen, dass sie bei der Erziehung ihres Kindes Fehler machen, ist eine Gratwanderung. Eine hierbei äußerst behutsame und auf Bedacht reflektierende Vorgangsweise hat große Auswirkungen auf das angestrebte Ziel, nämlich das Wohl des betroffenen Kindes wiederher- bzw. sicherzustellen. Die Meldung an die MA 11 darf nur vom Kinderschutzbeauftragten in enger Absprache mit der/dem Bezirksvorsitzenden bzw. der/dem Gruppenleiter*in vorgenommen werden. 
6.3.1 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung – vorbereitende Schritte bis zur Meldung an die MA 11
1.) Oberstes Ziel nicht aus den Augen verlieren: 

Wir wollen, dass es dem Kind gut bzw. besser geht. Mit dem Vertrauen des Kindes ist achtsam und respektvoll umzugehen und wir wünschen uns, dass trotz erfolgter Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) das betroffene Kind dennoch zu uns in die Betreuung bzw. zu unseren Veranstaltungen kommen kann/darf/will. Das Kind und die Familie bekommen durch diese Meldung an die MA 11 Unterstützung von der Kinder- und Jugendhilfe – problematisch ist hierbei allerdings der negativ besetzte bzw. der vorauseilende Ruf der Kinder- und Jugendhilfe als Institution, demnach diese den Obsorgeberechtigten die Kinder wegnimmt.

2.) Den Verdacht im Team besprechen.

3.) Umgehend die/den Bezirksvorsitzenden bzw Gruppenleiter*in informieren  diese entscheiden über die weitere Vorgehensweise (eventuell in Absprache mit der Geschäftsführung und/oder den Kinderschutz-Beauftragten) in Bezug auf den Umgang mit den Beteiligten und die Meldung an die MA 11.  

4.) Möglichst viele Informationen einholen und Gespräche mit dem Kind suchen:

Dem Kind einen geschützten Rahmen für Gespräche anbieten, in dem die Situation angesprochen wird, Informationen gesammelt und Fragen geklärt werden können.

5.) Alles mithilfe des Formulars „Kindeswohlgefährdung“ protokollieren (siehe Anhang 4 „Formular zur Dokumentation bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“). Für eine Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe braucht es den vollständigen Namen und die Adresse des Kindes und wenn möglich noch weitere Daten (siehe Formular).
6.) Das Kind und/oder seine Obsorgeberechtigten auf diese Art der Meldung und damit einhergehende Konsequenzen vorbereiten und dabei begleiten: 

· Dem Kind sagen: „Wenn sich etwas verändern soll, muss jemand mit deinen Obsorgeberechtigten sprechen. Aber wir möchten während des ganzen Prozesses für dich da sein.“

· Dem Kind erklären: Was ist die Kinder- und Jugendhilfe, was ist ihre Aufgabe und was tut sie konkret? Kann sie helfen? Die Kontaktaufnahme zwischen Kind und Kinder- und Jugendhilfe kann auch ohne Eltern bzw. Erziehungsberechtigten erfolgen.

· Kinder und Obsorgeberechtigte über das kursierende Vorurteil aufklären, dass die Kinder- und Jugendhilfe den Obsorgeberechtigten das Kind bzw. die Kinder wegnehmen will: Primäres Bestreben der Kinder- und Jugendhilfe ist das Belassen der Kinder bei ihren Obsorgeberechtigten. Dieser Zielsetzung wird absolute Priorität eingeräumt. 

· Auch den Obsorgeberechtigten Hilfe und Unterstützung während des gesamten Prozesses anbieten: „Sie wollen doch das Beste für Ihr Kind. Was wäre für Sie hilfreich?“ Schuld und Scham spielen hierbei oft eine große Rolle. 
· Darauf hinweisen, dass die Kinder- und Jugendhilfe sowohl Unterstützung bei der Kindererziehung als auch finanzielle und psychologische Unterstützung für Kinder und ihre Obsorgeberechtigten bietet. 

6.3.2 Verdacht auf Kindeswohlgefährdung – die Meldung an die MA 11

7.) Nachdem im Vorfeld alles sorgfältig abgewogen wurde, nehmen die Kinderschutzbeauftragten in Absprache mit den Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen die Meldung an die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) vor. 

8.) Nach erfolgter Meldung sollte(n) das Kind (und ggf. seine Familie) bestmöglich auf seinem (ihrem) Weg begleitet werden.
6.4 Leitfaden bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung durch Mitarbeiter*innen der Wiener Kinderfreunde 
1.) Wenn Mitarbeiter*in A den Verdacht hat, dass Mitarbeiter*in B einem oder mehreren Kindern gegenüber grenzüberschreitendes bzw. kindeswohlgefährdendes Verhalten zeigt, muss dies umgehend den Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen mitgeteilt und von den beiden ein Protokoll erstellt werden. Dem*der Mitarbeiter*in wird umgehend der Kontakt zum betroffenen Kind untersagt und es wird ein besonderes Augenmerk auf das Kind gelegt. 

2.) Mitarbeiter*in A informiert die/den Bezirksvorsitzenden *n bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppe und diese*r sucht einzeln das Gespräch mit Mitarbeiter*in A und Mitarbeiter*in B. Diese Gespräche werden protokolliert und eine Kopie des Protokolls jeweils Mitarbeiter*in A und Mitarbeiter*in B ausgehändigt. 

3.) Alle Protokolle werden dem/der Kinderschutzbeauftragten ausgehändigt, die/der nach eigenem Ermessen die Geschäftsführung, und die Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit informiert. 

4.) Bei einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt durch eine*n Mitarbeiter*in muss eine externe Beratungsstelle hinzugezogen und es müssen unverzüglich die Geschäftsführung und der*die Kinderschutz-Beauftragte(n) informiert werden.  
5.) Die/der Bezirksvorsitzende bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen und der*die Kinderschutz-Beauftragte beraten darüber, ob eine Intervention zum Schutz des betroffenen Kindes oder der betroffenen Gruppe notwendig ist und wenn ja, in welcher Form.  
6.) Die/der Bezirksvorsitzende bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen und der*die Kinderschutz-Beauftragte beraten über die weitere Vorgehensweise bezüglich des*der Mitarbeiters/ Mitarbeiterin (Ausschluss, Verwarnung, Fortbildung, Selbstanzeige etc.). 

7.) Eine Evaluierung der Maßnahmen mit allen Beteiligten erfolgt nach vier Wochen.                          

6.5 Leitfaden bei (massiven) Grenzüberschreitungen von Kindern und Jugendlichen untereinander
Unter „grenzüberschreitendem Verhalten“ unter Kindern und Jugendlichen ist zu verstehen:

· aggressives Verhalten von Kindern oder Jugendlichen – außerhalb der Norm –, wodurch andere Kinder oder Jugendliche verletzt oder verängstigt werden (physisch und psychisch)

· sexualisiertes Verhalten mit Übergriffen auf andere Kinder oder Jugendliche

· Ausgrenzung, Beschimpfung und/oder „Mobbing“ (auch online), Erniedrigung, Beschämung und/oder Demütigung von Kindern untereinander

1.) Wenn ein*e Mitarbeiter*in ein oben beschriebenes grenzüberschreitendes Verhalten von Kindern oder Jugendlichen untereinander beobachtet und/oder wenn Obsorgeberechtigte den*die Mitarbeiter*in darauf aufmerksam machen, wird die Situation im Team besprochen und bei Bedarf die/der Bezirksvorsitzende bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen, hinzugezogen.
2.) Die/der Bezirksvorsitzende bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen überlegt, ob eine Intervention zum Schutz des betroffenen Kindes oder der betroffenen Gruppe notwendig ist (z.B. Vernetzung mit Obsorgeberechtigten und/oder anderen Organisationen, Einholen von Informationen etc.) und wenn ja, in welcher Form – weiters, ob eine Intervention für das gesamte Team erforderlich ist (z.B. Supervision, Weiterbildung, Teambuilding etc.). Bei Bedarf werden die Abteilungsleitung und die*der Kinderschutz-Beauftragte informiert.
3.) Die Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen entscheiden, ob eine Protokollierung notwendig ist.

6.6 Leitfaden bei nicht massiven Grenzüberschreitungen von Kindern und Jugendlichen untereinander

In Fällen von nicht massiver Grenzüberschreitung von Kindern und Jugendlichen untereinander entscheiden die beobachtenden Mitarbeiter*innen sensibel, ob ein sofortiger Handlungsbedarf im Sinne eines Einschreitens besteht und besprechen das Beobachtete im Team. Gemeinsam wird dahingehend überlegt, wie massiv die Grenzüberschreitung ist, wie anhaltend sie ist, wie die Situation insgesamt eingeschätzt wird und ob Handlungsbedarf besteht oder nicht. Danach informieren die Mitarbeiter*innen die Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*innen der Wiener Falkengruppen und schreiben gegebenenfalls ein Protokoll. Letztere entscheiden den weiteren Handlungsverlauf und ziehen bei Bedarf eine*n Kinderschutz-Beauftragte*n hinzu.
6.7 Leitfaden für Notsituationen 


Liegt eine Gefährdungssituation für Mitarbeiter*innen bzw. für Kinder oder Jugendliche vor, ist es notwendig, sofort einzugreifen, da sonst der Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung zum Tragen kommt. Hierbei gilt: Selbstschutz vor Fremdschutz! Das heißt, es ist nicht ratsam und nicht notwendig, sich selbst in Gefahr zu bringen. Nach Selbsteinschätzung sind in diesem Fall die Polizei (Tel. 133) und/oder die Rettung (Tel. 144) zu rufen! Je nach Schwere des Vorfalls ist eine Meldung an die/den Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen zu machen und ein Protokoll zu verfassen.
6.7.1 Tätlicher Angriff gegen eine*n Mitarbeiter*in (evtl. durch Kind oder Jugendlichen)
· Ruhe bewahren! Deeskalieren und Täter und Opfer trennen.

· Ggf. Erste Hilfe leisten.
· Ggf. Rettung oder Arzt rufen.
· Andere Kinder betreuen und beruhigen.
· Umgehende Meldung bei der Leitung machen. 

· Ggf. Anzeige bei der Polizei erstatten.
6.7.2 Unfall bzw. Verletzung eines Kindes
· Ruhe bewahren!

· Ggf. Erste Hilfe leisten.

· Ggf. Rettung oder Arzt rufen und wenn möglich, Obsorgeberechtigte informieren. 

· Andere Kinder betreuen und beruhigen. 

· Einen Unfallbericht erstellen 

· Umgehende telefonische oder schriftliche Meldung über den Unfallhergang bei dem/der Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*in der Wiener Falkengruppen.


6.7.3 Unfall bzw. Verletzung eines*einer Mitarbeiters*Mitarbeiterin 
· Ruhe bewahren!

· Ggf. Erste Hilfe leisten.

· Ggf. Rettung oder Arzt rufen.

· Kinder betreuen und beruhigen. 

· Einen Unfallbericht erstellen 

· Umgehende telefonische oder schriftliche Meldung über den Unfallhergang bei der/dem Bezirksvorsitzenden bzw. Gruppenleiter*in.
7. Kontrolle, Monitoring und Weiterentwicklung unseres Kinderschutz-Konzepts

Reflexion Kinderschutz im Ehrenamt:

Mindestens einmal im Jahr, im Rahmen einer Bezirksvernetzung, treffen sich die Geschäftsführung der Wiener Kinderfreunde, zusammen mit dem für das Ehrenamt zuständigen Kinderschutzbeauftragten und dem Bezirkskoordinator um den Kinderschutz im Ehrenamt der Wiener Kinderfreunde zu reflektieren, zu evaluieren und zu verbessern. 
Beispielhaft werden folgenden Fragen erörtert:

-
Enthalten die Schulungen für alle „Kinderfreunde“-Mitarbeiter*innen alle relevanten Informationen?

-
Werden sie entsprechend angenommen?

-
Enthält das Kinderschutz-Konzept alles, was notwendig ist?

-
Kinderschutz vor Ort – fühlen sich die uns anvertrauten Kinder bei uns sicher?

-
Wissen Kinder über ihre Beschwerdemöglichkeiten umfassend Bescheid?


Des Weiteren sollen die verschiedenen Werkzeuge (Reflexions-Tools, …) evaluiert und dementsprechend angepasst werden, um den Kinderschutz noch besser im Blick zu haben.
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LINKS ZUM THEMA
Definitionen und Begriffe zum Thema „Gewalt“
www.gewaltinfo.at
https://unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderschutz-in-fluechtlingsunterkuenften/
efinitionen zum Thema „Gewalt“ mit Österreich-Bezug 
www.saferinternet.at/cyber-mobbing
www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/ 
Checkliste zur Früherkennung von Gewalt an Kindern 
https://www.gewaltinfo.at/hilfe-finden/gewalt-erkennen/checkliste_kinder.php 
eutsche Liga für das Kind in Familie und Gesellschaft  
www.liga-kind.de 


Europäische Menschenrechtskonvention
www.menschenrechtskonvention.eu/
Kinderrechte
www.kinderrechte.gv.at
 Österreichische Kinderschutzzentren  
www.oe-kinderschutzzentren.at/                          

UNICEF Österreich – Fortbildung „Kinderschutz & Kinderrechte (siehe Downloadbereich)
https://unicef.at/kinderrechte-oesterreich/weiterbildung/


9. Anhang 

1 Selbstverpflichtungserklärung 

2 Teamvertrag
3 Kollegiales Gespräch
4 Vorlage Recht am eigenen Bild
�  Die „Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (Kurzform: Europäische Menschenrechtskonvention) wurde am 4. November 1950 in Rom unterzeichnet und trat am 3. September 1953 allgemein in Kraft (siehe https://www.menschenrechtskonvention.eu/).


�  Siehe � HYPERLINK "https://kinderfreunde.at/ueber-uns/grundsatzprogramme/kinderfreunde-paedagogik"��https://kinderfreunde.at/ueber-uns/grundsatzprogramme/kinderfreunde-paedagogik�.





�  Siehe weitere verfassungsrechtliche Grundlagen, insbesondere im Rahmender Europäischen Menschenrechtskonvention und der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.


� Vgl. https://www.jusline.at/gesetz/b-kjhg_2013/paragraf/37.





� Siehe: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bevoelkerung/ bevoelkerungsstruktur/bevoelkerung_nach_alter_geschlecht/index.html.


� Die hier verwendeten Definitionen und Begriffe sind angelehnt an das Glossar/die Begriffserläuterungen des von UNICEF 2017 koordinierten Prozesses zur Entwicklung von Mindeststandards zum Schutz von Kindern in Flüchtlingsunterkünften in Österreich: � HYPERLINK "https://unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderschutz-in-fluechtlingsunterkuenften/"��https://unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderschutz-in-fluechtlingsunterkuenften/�. Vgl. dazu die Interpretation des UN-Kinderrechteausschusses zu Gewaltformen in: Allgemeine Bemerkungen Nr. 13 (2011): Das Recht des Kindes auf Freiheit von allen Formen der Gewalt. � HYPERLINK "http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC"��www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC�. Gewaltdefinitionen mit Österreich-Bezug finden sich auch zum Beispiel auf: � HYPERLINK "http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/"��www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/mobbing/� oder www.saferinternet.at/cyber-mobbing.


	Siehe des Weiteren dazu für Österreich etwa www.kinderrechte.gv.at sowie www.gewaltinfo.at.


	 





� Wenn in weiterer Folge von „Kindern“ die Rede ist, sind „Jugendliche“ immer mitgedacht (außer es sind explizit nur Kinder gemeint). Aufgrund der besseren Lesbarkeit sind mit „Kindern“ daher auch junge Menschen bis 18 Jahre gemeint. 


�  Vgl. bOJA – BUNDESWEITES NETZWERK OFFENE JUGENDARBEIT (2021): Schutzkonzept der OJA. Offene Jugendarbeit in Österreich: 18.





�  Vgl. bOJA – BUNDESWEITES NETZWERK OFFENE JUGENDARBEIT (2021): Schutzkonzept der OJA. Offene Jugendarbeit in Österreich: 18 – 19.


� Siehe dazu: Verhaltensampel (leicht modifiziert) der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendkultur e.V. (LAG) Hamburg. � HYPERLINK "https://www.kinderundjugendkultur.info/themen/kinderschutz/schutzkonzepte"��https://www.kinderundjugendkultur.info/themen/kinderschutz/schutzkonzepte� (Stand: 21.6.2022).





� Die Vorlage zur Durchführung der Risikoanalyse findet sich als Download im Intranet/OneDrive unter „Kinderschutz“.


� Österreichische Kinderfreunde Bundesorganisation (2020): Kinderschutzrichtlinie der Österreichischen Kinderfreunde: 17.


� Ebd.: 18.





�  Des Weiteren als Download im Intranet/OneDrive unter „Kinderschutz“ verfügbar. 











�  Der Teamvertrag (Verbindliche Teamvereinbarung) findet sich als Vorlage zum Downloaden im Intranet/OneDrive unter „Kinderschutz“.








�


	� Das Kollegiale Gespräch findet sich im Anhang (siehe Anhang 3 „Anleitung zum ‚Kollegialen Gespräch‘“) und wurde Jörg Maywalds „Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern“ (2019) entnommen.  








�  Österreichische Kinderfreunde – Bundesorganisation (2020): Kinderschutzrichtlinie der �Österreichischen Kinderfreunde: 22.
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